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Amtliche Bekanntmachungen

I. AMTLICHER TEIL

Bilanz der Gemeinde Rüdnitz zum 31.12.2016
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Bekanntmachungsvermerk
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz hat in ihrer Sitzung am 08.11.2018 gem. § 82 BbgKVerf über den Jahresabschluss per 31.12.2016 der Ge-
meinde mit seinen Anlagen beschlossen.
Jeder kann Einsicht in den Jahresabschluss per 31.12.2016 und in die Anlagen nehmen.
Der Jahresabschluss 2016 liegt im Amt Biesenthal-Barnim, Berliner Straße 1, 16359 Biesenthal in der Kämmerei während der Dienststunden zur Einsicht-
nahme aus.
Der Jahresabschluss der Gemeinde Rüdnitz per 31.12.2016 wird hiermit gem. § 82 Abs. 5 BbgKVerf öffentlich bekannt gemacht.
 
Biesenthal, den 13.11.2018

gez. A. Nedlin
Amtsdirektor
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Haushaltssatzung der Gemeinde Sydower Fließ für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird 
nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ vom 
08.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.  im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

 ordentlichen Erträge auf 2.198.800 €
 ordentlichen Aufwendungen 2.275.300 €

 außerordentliche Erträge auf     0 €
 außerordentliche Aufwendungen                 0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

 Einzahlungen auf 2.400.200 €
 Auszahlungen auf 2.409.500 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  2.036.800 € 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  2.045.100 €

 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit     363.400 €
 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit     363.600 €

 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit          0 €
 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   800 €

 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven          0 €
 Auszahlungen an Liquiditätsreserven     0 €

§ 2
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen 
und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festge-
setzt. 

§ 4
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie 
folgt festgesetzt:

1.  Grundsteuer
a)  für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
 (Grundsteuer A)    250 v. H.
b)  für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) 400 v. H.

2.    Gewerbesteuer    350 v. H.

§ 5
1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
auf 10.000 € festgesetzt.

2.  Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt 
einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt.

3.  Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwen-
dungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeinde-
vertretung Sydower Fließ bedürfen, wird auf 10.000 € festgesetzt.

4.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen 
ist, werden bei:
a)  der Erhöhung des gemäß Haushaltsplanes zu erwartenden Fehlbe-

trages um 30.000 € und
b)  bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen 

oder Einzelauszahlungen auf 50.000 € 
 festgesetzt.

Sydower Fließ, den 08.11.2018

gez. A.Nedlin
Amtsdirektor

Bekanntmachungsvermerk
Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund § 3 Abs. 5 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 unter dem Hinweis, dass die Haus-
haltssatzung der Gemeinde Sydower Fließ für das Haushaltsjahr 2019, die 
in der Sitzung der Gemeindevertretung am 08.11.2018 beschlossen wurde, 
in der Zeit von 

Dienstag, den 04.12.2018 bis Donnerstag, den 20.12.2018 

im Amt Biesenthal-Barnim, Berliner Straße 1, 16359 Biesenthal in der Käm-
merei während der Dienststunden zur Einsichtnahme ausgelegt wird.

Biesenthal, den 12.11.2018

gez. A. Nedlin
Amtsdirektor

Öffentliche Bekanntmachung

Gemeinde Breydin

Übergang eines Mandats auf eine Ersatzperson

Mandatsträger der Wählergruppe „Bauernverband Barnim e.V.“
Herr Holger Lampe, Mandatsträger der Wählergruppe „Bauernverband 
Barnim e.V.“ hat mit Wirkung vom 01.10.2018 sein M a n d a t als Mitglied 
der Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin n i e d e r g e l e g t und so-
mit entsprechend § 59 Abs. 1 Ziff. 1 BbgKWahlG durch Verzicht als Vertreter 
in der Gemeindevertretung Breydin seinen Sitz verloren.
Ausgehend vom Ergebnis der Kommunalwahlen am 25.05.2014 in der 
Gemeinde Breydin  geht der Sitz von Herrn Lampe gem. § 60 Abs. 3 BbgK-

WahlG auf 

Herrn Frank Löprick als E r s a t z p e r s o n 
über.
Herr Löprick hat das Mandat angenommen.

gez. Haase 
Wahlleiterin des Amtes Biesenthal-Barnim
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Öffentliche Bekanntmachung

Öffentliche Auslegung des Vorentwurfes zum Bebauungsplan 
„Märkisch Grün“, Gemeinde Melchow

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow hat am 22.10.2018 in 
öffentlicher Sitzung den Vorentwurf zum Bebauungsplan „Märkisch Grün“ 
gebilligt und beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
frühzeitig öffentlich auszulegen.
Das ca. 1,1 ha große Plangebiet umfasst die Flurstücke 29, 30, 31, Flur 3, 
Gemarkung Melchow, und befindet sich unmittelbar an der Landstraße L 
200, ca. 100 m östlich der Bahnstrecke Berlin-Stralsund.
Im Einzelnen gilt der Übersichtsplan zum Vorentwurf (unmaßstäblich).
Ziel der Planung ist die Sicherung eines bestehenden Gewerbestandortes.
Der Vorentwurf zum Bebauungsplan „Märkisch Grün“, Gemeinde Melchow, 
wird mit Planzeichnung und Begründung (Stand September 2018) sowie den 
vorliegenden umweltbezogenen Informationen in der Zeit vom 

05. Dezember 2018 bis 04. Januar 2019 

in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Dienstort Plottkeallee 
5, 16359 Biesenthal, zu den üblichen Dienstzeiten, zu jedermanns Einsicht 
öffentlich ausgelegt.
Während der Auslegungsfrist können von jedermann – schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift – Stellungnahmen in der Amtsverwaltung des 
Amtes Biesenthal-Barnim, Dienstort Plottkeallee 5, 16359 Biesenthal, SB 
Bauordnung/Bauleitplanung, abgegeben werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass während der Auslegungsfrist nicht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben können.
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Normenkontrolle 
nach § 47 VwGO unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend ge-
macht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können.

Zu den wesentlichen vorliegenden umweltbezogenen Informationen gehö-
ren:
I. Faunistische Erfassung und artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Stand 

Oktober 2018,  Büro Th. Grewe, Falkenberg 
II.  Beschreibung der Belange des Umweltschutzes und der Auswirkungen 

der Planung in der Begründung zum Vorentwurf (Umweltbericht)

Folgende Informationen sind verfügbar:
I. 
artenschutzrechtliche Betroffenheit der Artengruppe Brutvögel ; Amphibien 
Reptilien ; Aussagen zu Maßnahmen der Vermeidung und des Ausgleiches  

II.
1)  Naturräumliche Situation/Schutzgebiete: Bestandsbeschreibung und 

Einordnung des Plangebietes in den Naturraum
2)  Schutzgut Orts- und Landschaftsbild: Bestandssituation und Auswirkun-

gen der Planung
3)  Schutzgut Boden und Fläche: Bestandssituation und Auswirkungen der 

Planung; u. a. Beschreibung der im Plangebiet vorkommenden Bodenar-
ten, Versiegelungsflächen und Kompensationsmaßnahmen

4)  Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser: Bestandssituation und Aus-
wirkungen der Planung; u. a. Aussagen zur Versickerung/Grundwasser-
neubildung

5)  Schutzgut Biotope: Bestandsbeschreibung der im Plangebiet vorkom-
menden Biotoptypen und Auswirkungen der Planung; u.a. Auswirkungen 
auf die Vegetation und Baumbestand; Biotopkartierung; Kompensations-
bedarf und -maßnahmen  

6)  Schutzgut Klima/Lufthygiene: Bestandssituation und Auswirkungen der 
Planung; u. a. Aussagen zu Niederschlagswerten und Klimawandel; zur 
Vorbelastung durch Immissionen (Verkehr)

7)  Schutzgut Mensch/menschliche Gesundheit: Bestandsbewertung/Vor-
belastungen und Auswirkungen der Planung; u.a. Ausführungen zu den 
Themen Schallemissionen (Verkehr)

8)  Schutzgut Kultur- und Sachgüter: keine Betroffenheit

Der Vorentwurf zum Bebauungsplan ist mit Begründung und Planzeichnung 
sowie den vorliegenden umweltrelevanten Informationen auch auf der 
Homepage des Amtes Biesenthal-Barnim hinterlegt (www.amt-biesen thal-
barnim.de).

Biesenthal, den 26.10.2018

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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Öffentliche Bekanntmachung

Öffentliche Auslegung des Vorentwurfes  
zur ersten Änderung des Flächennutzungsplanes Gemeinde Melchow

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow hat am 22.10.2018 in öf-
fentlicher Sitzung den Vorentwurf zur ersten Änderung des Flächennutzungs-
planes (FNP),  bestehend aus Planzeichnung, Begründung mit Umweltbericht, 
Fassung September 2018, gebilligt und beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) frühzeitig öffentlich auszulegen.

Die FNP-Änderung erfolgt im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Be-
bauungsplanes „Märkisch Grün“. Der Änderungsbereich umfasst die Grund-
stücke Gemarkung Melchow, Flur 3, Flurstücke 29, 30, 31. Dieser soll als 
„Gewerbegebiet“ sowie als „Grünfläche – Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men“ festgesetzt werden. 

Der Vorentwurf zur ersten Änderung des FNP wird mit Planzeichnung, Be-
gründung (Umweltbericht), Stand September 2018, und vorliegenden um-
weltbezogenen Informationen in der Zeit vom 

05. Dezember 2018  bis  04. Januar 2019 

in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Dienstort Plottkeallee 
5, 16359 Biesenthal, zu den üblichen Dienstzeiten, zu jedermanns Einsicht, 
öffentlich ausgelegt.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen – schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift – in der Amtsverwaltung des Amtes Biesen thal-
Barnim, Dienstort Plottkeallee 5, 16359 Biesenthal, Bauordnung/Bauleitpla-
nung, abgegeben werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass während der Auslegungsfrist nicht ab-
gegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Flächennut-
zungsplan unberücksichtigt bleiben können.

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Normenkontrolle 
nach § 47 VwGO unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend ge-
macht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können.

Weiter wird darauf verwiesen, dass eine Verbandsklage nach § 7 (2) Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) in einem Rechtsbehelfsverfahren im 
Hinblick auf die Geltendmachung solcher Einwendungen ausgeschlossen 
ist, soweit diese bereits im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 
(2) BauGB hätten geltend gemacht werden können.

Zu den vorliegenden umweltbezogenen Informationen gehören:

I.   Faunistische Erfassung und artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Stand 
Oktober 2018, Büro Th. Grewe, Falkenberg

II.  Beschreibung der Belange des Umweltschutzes und der Auswirkungen 
der Planung in der Begründung zum Vorentwurf (Umweltbericht)

Folgende Informationen sind verfügbar:

I.:
Artenschutzrechtliche Betroffenheit der Artengruppe Brutvögel, Amphibien, 
Reptilien; Aussagen zu Maßnahmen der Vermeidung und des Ausgleichs

II.:
1)    Schutzgut Landschafts-/Ortsbild       
 Bestand (Lage des Gebietes) und Bewertung sowie Auswirkungen der 

Planänderung
2)    Schutzgut Boden
 Beschreibung und Bewertung der im Plangebiet vorkommenden Boden-

arten
3) Schutzgut Oberflächen-/Grundwasser
 Beschreibung und Bewertung der Grund-/Oberflächenwassersituation 
4)    Schutzgut Biotope
       Aussagen zu den vorkommenden Biotoptypen, zum Baumbestand, zu 

den geschützten Biotopen
5)    Schutzgut Fauna/Lebensräume
 Aussagen zu den artenschutzrechtlichen Vorgaben; Kartierung von Ar-

tengruppen
6)     Schutzgut Klima/Luft
        Aussagen zur Bestandssituation und den Klimaeinflüssen
7) Schutzgut Mensch
 Beschreibung und Bewertung des Siedlungsbereiches, der Werteele-

mente und der Vorbelastung
8) Kultur- und Sachgüter  
 Beschreibung und Bewertung der Schutzgüter (Bodendenkmale)

Der Vorentwurf zur ersten FNP-Änderung ist mit Begründung (Umweltbe-
richt) und Planzeichnung während der Auslegungsfrist zusätzlich auch auf 
der Homepage des Amtes Biesenthal-Barnim hinterlegt (www.amt-biesen-
thal-barnim.de).

Übersichtsplan zum Geltungsbereich der FNP-Änderung

Biesenthal, den 26.10. 2018

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Übersichtsplan Seite 8
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Öffentliche Bekanntmachung

Rückwirkende Bekanntmachung  
über das Inkrafttreten des Bebauungsplanes „Wäscherei“, Gemeinde Rüdnitz

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz hat am 12.07.2018 den Be-
bauungsplan  „Wäscherei“ auf der Grundlage des § 10 (1) Baugesetzbuch 
(BauGB)  i. V. m. § 3 BbgKVerf (Kommunalverfassung Land Brandenburg) als 
Satzung beschlossen.
Der Bebauungsplan „Wäscherei“ wurde im Amtsblatt für das Amt Biesen-
thal-Barnim am 25.09.2018, Nr. 9/18, öffentlich bekannt gemacht.

Der Ausfertigungsvermerk, als Voraussetzung der Rechtswirksamkeit des 
Bebauungsplanes, auf der ursprünglichen Planurkunde erfüllte nicht die ihm 
zugedachte Beurkundungs,- und Identitätsfunktion.
Aus Gründen der Rechtssicherheit wurde der Bebauungsplan durch den 
Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim daher am 12.11.2018 inhaltlich 
neu gefasst. 
Der erneuten Fassung des Satzungsbeschlusses lag ein redaktioneller Fehler 
bei der Angabe des Standes der Planfassung im Ursprungsbeschluss zugrun-
de. Dies führte dazu, dass anstelle der Satzungsfassung die Entwurfsfassung 
beschlossen wurde. Mit der erneuten Fassung des Satzungsbeschlusses wa-
ren keine Änderungen der Planinhalte verbunden.

Der Bebauungsplan „Wäscherei“ wird hiermit rückwirkend zum 
25.09.2018 in Kraft gesetzt.

Der Bebauungsplan „Wäscherei“, Satzungsfassung Mai 2018, bestehend 
aus Planzeichnung und textlichen Festsetzungen mit zugehöriger Begründung 

(einschl. Umweltbericht), kann in der Amtsverwaltung des Amtes Biesen-
thal-Barnim, Dienstort Plottkeallee 5, 16359 Biesenthal, SB Bauordnung/
Bauleitplanung, zu den üblichen Sprechzeiten von jedermann eingesehen 
werden sowie über den Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Vorschriften des § 44 (3) Sätze 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit 
etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39-42 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschä-
digungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 (4) BauGB über das Erlö-
schen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der 
Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.
Eine Verletzung der im § 214 (1) Satz 1 Nr. 1-3 und § 214 (2) BauGB bezeich-
neten Form- und Verfahrensvorschriften sowie Mängel in der Abwägung 
nach § 214 (3), Satz 2 BauGB sind gem. § 215 (1) Nr. 1-3 BauGB unbeacht-
lich, wenn sie nicht  innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt geltend gemacht worden sind. Der Sachver-
halt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwä-
gungsvorganges begründen soll, ist darzulegen.

Hinweis:
Zu beachten ist darüber hinaus, dass durch die rückwirkende Bekanntma-
chung der Fristablauf des § 47 (2) S. 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
nicht erneut in Gang gesetzt wird, wenn „die neuerliche Bekanntmachung 
des unveränderten Bebauungsplanes lediglich einen etwaigen Ausferti-
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gungsmangel heilen soll“. Das Gleiche gilt für die Frist für die Geltendma-
chung von Verfahrens-, Form- und Abwägungsfehlern nach § 215 (1) S. 1 
BauGB, die ebenfalls nicht erneut in Gang gesetzt wird, wenn ein Bebau-
ungsplan erneut bekannt gemacht wird.

Übersichtplan (unmaßstäblich)

gez. Nedlin
Amtsdirektor    

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —

Sonstige ortsübliche Bekanntmachungen und Mitteilungen

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Biesenthal vom 18. Oktober 2018

Beschluss-Nr. 32/2018
Städtebaulicher Vertrag „Windeignungsgebiet Nr. 44 Prenden“
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt:
1. den  Abschluss  eines  städtebaulichen Vertrages zum Bebauungsplan 

„Windeignungsgebiet Nr. 44 Prenden“ mit der Barnimer Energiebe-
teiligungsgesellschaft mbH (BEBG), Ostender Höhen 70, 16225 
Eberswalde, 

vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Mehnert,
 gem. beigefügter Anlage (Entwurf).
2. Der Amtsdirektor wird ermächtigt, Änderungen in dem Vertrag vorzu-

nehmen, wenn damit der Grundcharakter des Vertrages nicht verändert 
wird.

3. Die finanziellen Mittel werden über den Haushalt 2019 der Stadt Bie-
senthal bereitgestellt.

4. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Stadt Biesenthal zu handeln und alle erforderlichen Schritte zur 
Umsetzung des Beschlusses durchzuführen.  

– Beschluss angenommen 

Beschluss-Nr. 33/2018
Erstellung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (INSEK)
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt
1. die Erstellung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) 

als Basis für die zukünftige Stadtentwicklung bis 2035. Grundlage ist 
das Leitbild aus dem Jahr 2018. 

2. die Leistungen zur Erstellung eines INSEK an geeignete Planungsbüros 
auszuschreiben.

3. Die inhaltliche Ausgestaltung des Ausschreibungsverfahrens ist vor 
Veröffentlichung mit dem Hauptausschuss der StVV Biesenthal abzu-
stimmen. Neben wesentlichen Kriterien wie der Honorarhöhe soll die 
Präsentation ausschlaggebend sein. Die Auswertung des Ausschrei-
bungsverfahrens nebst Teilnahme an den Präsentationen erfolgt durch 
ein Gremium, bestehend aus 2 Mitarbeitern der Amtsverwaltung sowie 
folgenden 3 Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung: 

 Herr Carsten Bruch, Frau Margitta Mächtig, Herr Dietrich Sagert

Bebauungsplan „Wäscherei“
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4. die erforderlichen Haushaltsmittel in den Haushalt 2019 einzustellen. 
5. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-

men der Stadt Biesenthal zu handeln und alle erforderlichen Schritte zur 
Umsetzung des Beschlusses durchzuführen.  

– Beschluss angenommen 

Beschluss-Nr. 34/2018
Bebauungsplan „Birkenallee (Eichenallee)“, Stadt Biesenthal,
– Abschluss Städtebaulicher Vertrag – 
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt:
1.  Dem Städtebaulichen Vertrag zur Durchführung der Umsetzung der  Er-

schließung und zur Übernahme der Erschließungsanlage Birkenallee/
Eichenallee, wird zugestimmt (ANLAGE).

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird ermächtigt, Ände-
rungen im Städtebaulichen Vertrag vorzunehmen, wenn hierdurch der 
Grundcharakter des Vertrages nicht verändert wird.

3. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal- Barnim wird beauftragt, im 
Namen der Stadt Biesenthal zu handeln.

– Beschluss angenommen 

Beschluss-Nr. 35/2018   
Bebauungsplan „Pappelallee“, Stadt Biesenthal,
– Abschluss städtebaulicher Vertrag – 
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt:
1.  Dem städtebaulichen Vertrag zur Durchführung der Umsetzung der  Er-

schließung und zur Übernahme der Erschließungsanlage Pappelallee, 
wird zugestimmt (Anlage).

2.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird ermächtigt, Ände-
rungen im städtebaulichen Vertrag vorzunehmen, wenn hierdurch der 
Grundcharakter des Vertrages nicht verändert wird.

3. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Stadt Biesenthal zu handeln.

– Beschluss angenommen 

Beschluss-Nr. 36/2018    
Errichtung eines Lapidariums auf dem Friedhof der Stadt Biesenthal 
und Zuerkennung historisch wertvoller Grabsteine 
Beschlusstext:
1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt die 

Auflistung der 25 Grabmäler als historisch wertvolle und damit als er-
haltenswerte Grabsteine in vorliegender Form.

2.  Die 14 unbefestigten und nicht mehr standsicheren Grabsteine sollen 
auf der Sammelstelle in der Abteilung VII, aufgestellt werden.

3.  Derzeit standsichere Grabsteine sollen an ihrem derzeitigen Standort 
verbleiben und erst bei Nichtbestehen der jährlichen Standsicherheits-
prüfung, auf die Sammelstelle umgesetzt werden.

4. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Stadt Biesenthal zu handeln. 

– Beschluss angenommen 

NÖ = nicht öffentlich

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – (Frau Haase) 
eingesehen werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschlüsse der Gemeindevertretung Melchow vom 22. Oktober 2018

Beschluss-Nr. 29/2018
Erste Änderung des Flächennutzungsplanes im Zusammenhang mit 
dem Bebauungsplan „Märkisch Grün“ 
– Kenntnisnahme des Auswertungsmaterials der vorgezogenen 

Behördenbeteiligung
– Billigung der Vorentwurfsplanung
– Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow beschließt:
1.  Das Auswertungsmaterial zur vorgezogenen Behördenbeteiligung zur 

ersten Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Melchow, 
wird zur Kenntnis genommen.

2.  Der Vorentwurf zur ersten Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Melchow, in der Fassung vom September 2018, bestehend 
aus Planzeichnung und Begründung mit Umweltbericht, wird gebilligt.

3.  Der Vorentwurf zur ersten Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Melchow, Stand September 2018, ist gem. § 3 (1) BauGB 
öffentlich auszulegen.

4.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Gemeinde Melchow zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 30/2018
Bebauungsplan „Märkisch Grün“ 
– Kenntnisnahme des Auswertungsmaterials der vorgezogenen 

Behördenbeteiligung

– Billigung der Vorentwurfsplanung
– Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow beschließt:
1.  Das Auswertungsmaterial zur vorgezogenen Behördenbeteiligung zum 

Bebauungsplan „Märkisch Grün“, Gemeinde Melchow, wird zur Kennt-
nis genommen.

2.  Der Vorentwurf zum Bebauungsplan „Märkisch Grün“, Gemeinde Mel-
chow, Stand September 2018, bestehend aus Planzeichnung und Be-
gründung mit Umweltbericht, wird gebilligt.

3.  Der Vorentwurf zum Bebauungsplan „Märkisch Grün“, Gemeinde Mel-
chow, Stand September 2018, ist gem. § 3 (1) BauGB öffentlich auszu-
legen.

4.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Gemeinde Melchow zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 31/2018
Kellersanierung Finower Straße 3
Beschlusstext:
1.)  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow beschließt  die Sanie-

rung des Kellers im Wohngebäude Finower Straße 3.
2.)  Die Wohnungsgesellschaft Immoversa GmbH Templin wird beauftragt, 

die Sanierung durch Fa. BKM Mannesmann – Bauwerksabdichtungen 
Nord zu beauftragen. Die Finanzierung soll aus dem Finanzmittelbestand 
des Verwalterkontos erfolgen.
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3.)  Der Amtsdirektor wird beauftragt, die erforderlichen Schritte zu veran-
lassen.

– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 32/2018                                                                                                                    NÖ
Eintragung von Baulasten und Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahr-, 
Leitungsrecht und Feuerwehrzufahrtsrecht) an einem Flurstück der 
Flur 1 in der Gemarkung Melchow
– Beschluss angenommen

NÖ = nicht öffentlich  
  

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – (Frau Haase) 
eingesehen werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschlüsse des Hauptausschusses der Gemeinde Rüdnitz vom 25. Oktober 2018

Beschluss-Nr. H 02/2018
Bebauungsplan „Sechsrutenstücke“
Beschlusstext:
1.  Der Hauptausschuss der Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz 

beschließt, das Büro Dr. Marx Ingenieure GmbH, Eberswalde, mit der 
Erarbeitung „Orientierende Altlastenuntersuchung“ zum Bebauungsplan 
Sechsrutenstücke zu beauftragen.

2.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Gemeinde Rüdnitz zu handeln.

– Beschluss angenommen   
 

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – (Frau Haase) 
eingesehen werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschlüsse der Gemeindevertretung Rüdnitz vom 08. November 2018

Beschluss-Nr. 26/2018
Bebauungsplan „Wäscherei“, Gemeinde Rüdnitz 
– Satzungsbeschluss
– Teil-Aufhebung Beschluss-Nr.18/2018
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz beschließt:
1.  der im Normalverfahren nach § 2 (1) BauGB aufgestellte Bebauungsplan 

„Wäscherei“ in der Fassung vom Mai 2018 bestehend aus Planzeich-
nung (Teil A und B) sowie Begründung mit Umweltbericht, wird gem. 
§ 10 BauGB i. V. m. § 3 BbgKV als Satzung beschlossen (ANLAGE).

2. Der Satzungsbeschluss ist rückwirkend zum 25.09.2018 öffentlich be-
kannt zu machen.

3.    Der Beschluss-Nr. 18/2018 vom 12.07.2018 ist teilaufzuheben (Pkt. 2).
4.    der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-

men der Gemeinde Rüdnitz zu handeln.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 27/2018
Jahresabschluss per 31.12.2016
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz beschließt den geprüften 
Jahresabschluss der Gemeinde Rüdnitz per 31.12.2016.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 28/2018
Entlastung des Amtsdirektors zum Jahresabschluss 2016
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz beschließt, dem Amtsdi-
rektor gem. § 82 BbgKVerf die uneingeschränkte Entlastung zum Jahresab-
schluss 2016 zu erteilen.
– Beschluss angenommen
 

Beschluss-Nr. 29/2018
Bebauungsplan „Sechsrutenstücke“ 
– Kenntnisnahme des Auswertungsmaterials zum Vorentwurf
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz beschließt:
1.  Das Auswertungsmaterial zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

nach § 3 (1) BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange nach § 4 (1) BauGB zum Vorentwurf des Bebauungsplanes 
„Sechsrutenstücke“, Planstand Januar 2018, wird zur Kenntnis genom-
men.

2.  Die Fortführung des Planverfahrens (Entwurfsplanung) wird bestätigt.
3.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-

men der Gemeinde Rüdnitz zu handeln.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 30/2018
Bebauungsplan „Sechsrutenstücke“, Gemarkung Rüdnitz,
– Änderung des Geltungsbereiches
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz beschließt:
1.  Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Sechsrutenstücke“ wird 

erweitert und umfasst künftig die Grundstücke Gemarkung Rüdnitz, Flur 
2, Flurstücke 208, 209, 212, 213, 216, 217/3 sowie 634. 

2. Der Geltungsbereich des Plangebietes ist in der Anlage dargestellt.
3.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-

men der Gemeinde Rüdnitz zu handeln.
– Beschluss angenommen
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— ENDE DES AMTLICHEN TEILS —

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – (Frau Haase) 
eingesehen werden. 

Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschlüsse der Gemeindevertretung Sydower Fließ vom 08. November 2018

Beschluss-Nr. 27/2018
Bebauungsplan  „Windpark Grüntal Nord“
– Billigung des Vorentwurfes
– Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ beschließt:
1.  Der Vorentwurf zum Bebauungsplan „Windpark Grüntal Nord“ i. d. F. 

vom Oktober  2018, bestehend aus Planzeichnung (Teil A und B) sowie 
Begründung mit Umweltbericht, wird gebilligt (ANLAGE).

2.  Der Vorentwurf zum Bebauungsplan „Windpark Grüntal Nord“ ist gem. 
§ 3 (1) BauGB frühzeitig öffentlich auszulegen. Gleichzeitig soll gem. § 
4 (1) BauGB die frühzeitige Einholung der Stellungnahmen der Behör-
den, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden zur 
Vorentwurfsplanung erfolgen.

3.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Gemeinde Sydower Fließ zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 28/2018
Haushaltssatzung 2019 
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ beschließt die Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 in der vorliegenden Form (Anlage).
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 29/2018
Richtlinie zur Organisation, Durchführung und Entgeltregelung der 
Ferienspiele im Hort in der Gemeinde Sydower Fließ, OT Grüntal
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ beschließt:
1.  die neu erarbeitete Richtlinie zur Organisation, Durchführung und Ent-

geltregelung der Ferienspiele im Hort in der Gemeinde Sydower Fließ, 
OT Grüntal, vgl. Anlage.

 Die bisher gültige Richtlinie, beschlossen am 03.11.2011 tritt nach Be-
kanntmachung der heute beschlossenen Richtlinie außer Kraft.  

2.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, für die 
Gemeinde Sydower Fließ entsprechend zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 30/2018
Änderung Zuwendungszweck Zuschuss SV Melchow/Grüntal e. V.
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung Sydower Fließ erteilt der Änderung des Zuwen-
dungszweckes des Zuschusses an den SV Melchow/Grüntal e. V. gemäß 
Antrag vom 25.09.2018 für die musikalische Umrahmung der Vereinsweih-
nachtsfeier, Zustimmung.
Der Amtsdirektor wird beauftragt, die notwendigen Schritte einzuleiten. 
– Beschluss abgelehnt

Beschluss-Nr. 31/2018 NÖ
2. Ergänzung zu einem Nutzungsvertrag in der Flur 1 Gemarkung 
Tempelfelde
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 32/2018 NÖ
Erhöhung der Kaltmieten in einem Wohnhaus im OT Grüntal
– Beschluss angenommen

NÖ = nicht öffentlich

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – (Frau Haase) 
eingesehen werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

— Ende der sonstigen ortsüblichen Bekanntmachungen und Mitteilungen —
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INFORMATIONEN AUS DER AMTSVERWALTUNG

II. NICHTAMTLICHER TEIL

SITZUNGSTERMINE

Mi 03.12. 19 Uhr Bauausschuss Melchow TZB Melchow
Di 04.12. 19 Uhr OBR Danewitz GH Danewitz
Do 06.12. 19 Uhr StVV Biesenthal Mensa Grundschule
Mo 10.12. 19 Uhr Amtsausschuss Melchow
  19 Uhr KSA-Sitzung Breydin Tu-Klobbicke
Mi 12.12. 19 Uhr HHSozialausschuss Biesenthal Rathaus Biesenthal
Do 13.12. 19 Uhr GV-Sitzung Marienwerder Marienwerder
  19 Uhr GV-Sitzung Rüdnitz BGstätte Rüdnitz
  19 Uhr GV-Sitzung Sydower Fließ Grüntal
Mo 17.12. 19 Uhr GV-Sitzung Breydin Landhotel Trampe
  19 Uhr GV-Sitzung Melchow TBZ Melchow
Mi 19.12. 19 Uhr Bauausschuss Biesenthal Mensa Grundschule
  19 Uhr Ortsbeirat Ruhlsdorf Ruhlsdorf
Alle Sitzungen beginnen um 19.00 Uhr. Änderungen sind möglich und 
können bei Frau Haase – Sitzungsdienst – Tel. 03337 / 459925 erfragt wer-
den.                                                                         Im Auftrag, Haase, Sitzungsdienst

Amtsblatt für das  
Amt Biesenthal-Barnim DIGITAL
Das Amtsblatt können Sie sich auch auf unserer Homepage www.
amt-biesenthal-barnim.de ansehen. Dieses finden Sie unter der Rub-
rik „Öffentlichkeitsarbeit“ in der Aufstellung auf der linken Seite.

Allen Jubilaren und 
Geburtstagskindern 
des Monats Dezember 
übermitteln wir 
die herzlichsten 
Glückwünsche!

Ihre Amtsverwaltung

Liebe Bürgerinnen und Bürger!
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und somit auch die letzte Ausgabe 
des Amtsblattes Biesenthal-Barnim 2018.
Bitte denken Sie daran, dass das nächste Amtsblatt bereits am 
18.12.2018 erscheint. Einsendeschluss ist demnach bereits der 
04.12.2018!

Auslage des Amtsblattes  
in den Gemeinden
Biesenthal
Amtsgebäude, Berliner Straße 1
Amtsgebäude, Plottkeallee 5
Q1 Tankstelle, Eberswalder Chaussee 5
Café und Konditorei Franke, Breite Straße 10
Der Hofladen Danewitz, Dorfstraße 22

Marienwerder
Café Sophiengarten, Ruhlsdorfer Straße 13
Barnimer Backhaus, Klandorfer Straße 54

Der neue Reisekatalog  
„BSK-Urlaubsziele“ ist da!
Fernweh? Urlaub mit dem Roll-
stuhl? Kein Problem. Der neue 
BSK-Reisekatalog mit barriere-
freien Urlaubszielen wurde wie-
der um einige neue Unterkünfte 
erweitert, z. B. in Italien, auf Kre-
ta sowie den Kanaren- und den 
Baleareninseln.
Diverse betreute Gruppenreisen 
mit Assistenz gehören ebenfalls 
zum BSK-Urlaubsangebot. Neu 
im Programm ist neben der 
Gruppenreise nach Sizilien auch 
die Insel Lanzarote mit kristall-
klarem Wasser und schwarzen 
Sandstränden. Bei der BSK-Grup-
penreise nach Lanzarote ermög-
lichen viele kostenfreie Hilfs-
mittel einen unbeschwerten 
Aufenthalt mit vielen unver-
gesslichen Erlebnissen.    
Neben Individual- und Grup-
penreiseangeboten in Deutsch-
land, Europa und auf anderen 
Kontinenten bietet der Katalog 
viele wertvolle Tipps rund um 

das Thema Reisen im Rollstuhl,   
im Elektro-Rollstuhl sowie Fi-
nanzierungsmöglichkeiten an-
teiliger Assistenzkosten.
Diejenigen, die auf der Reise ei-
ne Begleitung benötigen, finden 
auf der BSK-Reisen-Web-Seite 
viele Informationen zur Ver-
mittlung und Antragstellung.
Der prall gefüllte Katalog 2019 
mit barrierefreien Reisezielen 
für jeden Geldbeutel kann auf 
der Homepage www.bsk-reisen.
org über den SHOP angefordert 
werden, oder gegen Zusendung 
eines adressierten und mit 
1,45  € frankierten DIN A4-Rü-
ckumschlages beim Bundesver-
band Selbsthilfe Körperbehin-
derter e. V. – BSK-Reisen, 
Altkrautheimer Straße 20, 
74238 Krautheim, bestellt wer-
den.
Weitere Informationen auf der 
Web-Seite: www.bsk-reisen.org
und über:  info@bsk-reisen.org

Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle des Amtes Biesenthal-Bar-
nim findet am Dienstag, den 27. November in der Zeit von 17 bis 18 Uhr 
im Amtsgebäude in der Plottkeallee 5, Raum 208 statt.

SPRECHSTUNDE DER SCHIEDSSTELLE
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Verteilerstellen für Gelbe Säcke  
im Amt Biesenthal-Barnim 
An folgenden Standorten im Amt Biesenthal-Barnim erhalten Sie 
Gelbe Säcke:

BIESENTHAL 
Amt Biesenthal-Barnim, Haus 1 Berliner Str. 1 – Information 
Amt Biesenthal-Barnim, Haus 2 Plottkeallee 5 – Zimmer 110 
Blütenzauber Wende Schützenstr. 44
Bruchmann Forst- und Gartencenter Lanker Str. 6
Q 1-Tankstelle Eberswalder Chaussee 5
DANEWITZ
Gemeindehaus  Dorfstr. 21
BREYDIN
Agrargenossenschaft Trampe Dorfstr. 9
MARIENWERDER 
Bus-Shop Biesenthaler Str. 28
Barnimer Backhaus Klandorfer Str. 54
RUHLSDORF 
Autodienst Ruhlsdorf  Dorfstr. 64
MELCHOW 
Bäckerei Haupt Alte Dorfstr. 1
RÜDNITZ 
Bürgerbibliothek  Hans-Schiebel-Platz 1
Gaststätte „Zum fröhlichen Gustav“ Dorfstr. 3
SYDOWER FLIESS 
GRÜNTAL
Minimarkt Seemke Dorfstr. 28
TEMPELFELDE 
Quelle Shop Räling Schönfelder Str. 4

Hinweis zum Winterdienst und  
Gehwegreinigung Stadt Biesenthal
Hiermit wird zum bevorstehen-
den Jahreswechsel an die Sat-
zung über die Reinigung der Öf-
fentlichen Straßen in der Stadt 
Biesenthal (Straßenreinigungs-
satzung) erinnert.
Wir weisen alle Grundstücksei-
gentümer nochmals darauf hin, 
dass gemäß § 2 Abs. 5 der Stra-
ßenreinigungssatzung bei Stra-
ßen mit einseitigem Gehweg, in 
Jahren mit ungerader Endziffer 
die dem Gehweg gegenüberlie-
genden Grundstückseigentü-
mer, zum Winterdienst und zur 
Gehwegreinigung verpflichtet 
sind.
Somit wird die Verkehrssiche-
rungspflicht satzungsgemäß 
wieder ab dem 01.01.2019 um 
0:00 Uhr, dem Gehweg gegen-

überliegendem Grundstücksei-
gentümer übertragen. Mögliche 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e 
könnten somit bei einem Scha-
densfalls und entsprechender 
Untätigkeit, gegen diese Grund-
stückseigentümer gerichtet 
werden. Auch Ordnungswidrig-
keitenverfahren können durch 
die Ordnungsbehörde des Am-
tes Biesenthal-Barnim eingelei-
tet werden.
Die Straßenreinigungssatzung 
der Stadt Biesenthal ist jederzeit 
im Ratsinformationssystem des 
Amtes Biesenthal-Barnim, auf 
der Internetseite www.amt-bie-
senthal-barnim.de einsehbar.

Braun
SB Friedhof/Ordnung

Gastfamiliensuche  
für Schüler*innengruppen
Schwaben International e. V. ist 
ein gemeinnütziger Verein, der 
sich seit Jahrzehnten für Kultur-
austausch und Völkerverständi-
gung engagiert. Unsere Gastfa-
miliensuche erstreckt sich auf 
das gesamte Bundesgebiet. Im 
Winter 2018/2019 erwarten wir 
Schülergruppen aus Argentini-
en, Brasilien, Chile und Peru. 
Internationaler Schüleraus-
tausch • Lust Gastfamilie zu 
werden?
Ermöglichen Sie einem jungen 
Menschen den Aufenthalt in 
Deutschland! Die kurzzeitige Er-
weiterung Ihrer Familie wird 
Ihnen Freude machen. Die Ju-
gendlichen verfügen über 
Deutschkenntnisse, müssen ein 
Gymnasium besuchen und 
bringen für persönliche Wün-
sche ausreichend Taschengeld 
mit.

Chile
Familienaufenthalt:
06.12.18 – 09.02.19
Deutsche Schule Carl Anwand-
ter, Valdivia, 54 Schüler*innen 
mit guten Deutschkenntnissen, 
Alter 16-17 Jahre
Familienaufenthalt:
14.12.18 – 14.02.19
Deutsche Schule Villarrica, Vil-
larrica, 5 Schüler*innen mit gu-
ten Deutschkenntnissen, Alter 
16-17 Jahre
Familienaufenthalt:
14.12.18 – 14.02.19
Deutsche Schule R.A. Philippi, La 
Unión, 13 Schüler*innen mit gu-
ten Deutschkenntnissen, Alter 
16-17 Jahre

Peru
Familienaufenthalt:
06.01.19 – 21.02.19
Alexander von Humboldt Schu-
le, Lima, 40 Schüler*innen mit 
guten Deutschkenntnissen, Al-
ter 14-16 Jahre

Argentinien
Familienaufenthalt:
18.01.19 – 09.02.19
Deutsche Schule Eduardo Holm-
berg, Quilmes, 12 Schüler mit 
guten Deutschkenntnissen 
Alter 16-17 Jahre
Wir suchen nur noch Gastfami-
lien, die Jungen aus Argentinien 
aufnehmen wollen. Es besteht 
bei dieser Gruppe auch die Mög-
lichkeit, zwei Austauschschüler 
aufzunehmen.

Brasilien
Familienaufenthalt:
14.01.19 – 08.02.19
Pastor Dohms Schule, Porto Ale-
gre, 13 Schüler*innen mit guten 
Deutschkenntnissen, Alter 16-
17 Jahre

In alle Länder ist ein Gegenbe-
such für die Kinder der Gastfa-
milien möglich.
Interessiert? 
Weitere Informationen bei: 
Schwaben International e.V., 
Uhlandstr. 19, 70182 Stuttgart, 
Tel. 0711 – 23729-13, Fax 0711 – 
23729-31, schueler@schwaben- 
international.de
http://www.schwaben-interna-
tional.de/schueleraustausch/

Annahme von Beiträgen für das Amtsblatt Biesenthal-Barnim:
Amtsverwaltung Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 Biesenthal

bei Frau Dieck, Zimmer 304
Tel: (03337) 45 99 23 oder 4599 0, Fax: (03337) 45 99 40
E-Mail: buero.amtsdirektor@amt-biesenthal-barnim.de

Annahmezeiten: 
Mo, Do 9 – 12 Uhr, 13 – 15 Uhr | Di 9 – 12 Uhr, 14 – 18 Uhr

Annahme von Anzeigen:
Wolfgang Beck, Tel. (03337) 45 10 20, Fax (03337) 45 09 19

E-Mail: amtsblatt@gmx.net

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe  
des Amtsblattes Biesenthal-Barnim: 4. Dezember 2018

Erscheinungsdatum: 18. Dezember 2018
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Termine und Einzugsbereiche  
der Grundschulen im Amt Biesenthal-Barnim
Aufforderung zur Anmeldung zum Schulbesuch – Schuljahr 2019/2020

Gemäß § 37 des Brandenburgischen Schulgesetzes (BbgSchulG) be-
ginnt für Kinder, die bis zum 30. September 2019 das sechste Lebens-
jahr vollendet haben, am 1. August 2019 die Schulpflicht. Kinder, die 
in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2019 das sechste 
Lebensjahr vollenden, werden auf Antrag der Eltern in die Schule 
aufgenommen. In begründeten Ausnahmefällen können Kinder auf-
genommen werden, die nach dem 31. Dezember, jedoch vor dem 
1. August des folgenden Kalenderjahres das sechste Lebensjahr voll-
enden. Entsprechende Anträge sollen gesicherte Nachweise zum 
Entwicklungsstand des Kindes enthalten. Mit der Aufnahme in die 
Schule beginnt die Schulpflicht.
Sie werden hiermit aufgefordert, ihr schulpflichtig werdendes Kind 
bei der für sie zuständigen Grundschule anzumelden. 

Bei der Anmeldung ist das Kind in der Schule persönlich vorzu-
stellen und auch die Anwesenheit aller Sorgeberechtigten ist er-
forderlich. Neben der Geburtsurkunde muss auch die Teilnahme-
bestätigung an der Sprachstandsfeststellung der Kita vorgelegt 
werden, ggf. eine Erklärung zur Teilnahme an einem Sprachför-
derkurs und/oder ggf. eine Teilnahmebestätigung an einer 
sprachtherapeutischen Behandlung.

Folgende weitere Daten und Unterlagen sollten bei der Anmeldung 
angegeben bzw. vorgelegt werden: 
Angaben zum Kind: Name, Vorname, Geburtsurkunde, Anschrift 
und Staatsangehörigkeit, etwaige Vollmachten und Sorgerechtser-
klärungen.
Angaben der Erziehungsberechtigten: Namen, Vornamen, An-
schrift(en), Krankenkasse, Telefonnummern.

Wenn Eltern ihre Kinder in einer anderen als der zuständigen Schule 
einschulen wollen, können sie nach erfolgter Anmeldung in der zu-
ständigen Grundschule einen Antrag an das Staatliche Schulamt 
stellen. Das erforderliche Formular erhalten sie in der zuständigen 
Schule. Sofern Eltern ihre Kinder an einer Schule in freier Träger-
schaft beschulen lassen möchten, müssen sie das der für sie zustän-
digen Schule bei der Anmeldung mitteilen.

1. Einzugsbereich: Stadt Biesenthal

Grundschule „Am Pfefferberg“
Bahnhofstraße 9-12, 16359 Biesenthal
Tel.: 03337/2050
Fax: 03337/425900
E-Mail: grundschule.biesenthal@t-online.de

Anmeldetermine: nach vorheriger telefonischer Vereinbarung:
Mittwoch,  05.12.2018  10.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag, 06.12.2018 08.00 – 14.00 Uhr
Freitag,  07.12.2018 07.00 – 12.00 Uhr
Montag,   14.01.2019 08.00 – 14.00 Uhr
Dienstag,  15.01.2019 12.00 – 18.00 Uhr

2. Einzugsbereich: Gemeinden Sydower Fließ, Breydin, 
Melchow und Rüdnitz ohne den OT Albertshof

Grundschule Grüntal
Dorfstraße 34, 16230 Sydower Fließ
Tel.: 03337/46118
Fax: 03337/430937

E-Mail: info@grundschulegruental.de

Anmeldetermine:
Montag,   14.01.2019 08.00 – 16.00 Uhr
Dienstag,  15.01.2019 08.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch, 16.01.2019 08.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag, 17.01.2019 08.00 – 18.00 Uhr
Zusätzliche Zeiten an diesen Tagen werden nicht vergeben.

3. Einzugsbereich: Gemeinde Rüdnitz nur OT Albertshof

Georg-Rollenhagen-Grundschule
Jahnstraße 39, 16321 Bernau bei Berlin
Tel.: 03338/5798
E-Mail: info@georg-rollenhagen-grundschule.de

Anmeldetermine: nach vorheriger telefonischer Vereinbarung:
Montag,  10.12.2018 13.30 – 16.00 Uhr
Dienstag,  11.12.2018 13.30 – 18.00 Uhr 
Mittwoch, 12.12.2018 09.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag,  13.12.2018 10.00 – 18.00 Uhr

4. Einzugsbereich: Gemeinde Marienwerder sowie der 
Ortsteil Zerpenschleuse der Gemeinde Wandlitz

Grundschule Marienwerder
Zerpenschleuser Straße 42, 16348 Marienwerder
Tel.: 03335/7171
Fax: 03335/325880
E-Mail: grundschule-marienwerder@t-online.de

Anmeldetermine:
Montag,  14.01.2019 08.00 – 15.00 Uhr
Dienstag,  15.01.2019 08.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch, 16.01.2019 08.00 – 15.00 Uhr

Gesonderte Termine können in Ausnahmefällen direkt mit der Schu-
le telefonisch vereinbart werden. Für die Kinder, die mit dem Schul-
bus zur Schule fahren, ist ein Passbild für den Schülerfahrausweis 
mitzubringen.

Martini
Sachbearbeiterin Beiträge/Schulen

Amt Biesenthal-Barnim
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NACHRICHTEN AUS DEN GEMEINDEN

 Sprechzeiten des ehrenamtlichen Bürgermeisters
Dienstag 15.30 – 18.00 Uhr, Rathaus Biesenthal, Am Markt 1
Terminabsprache erbeten,  03337/2003

 Erreichbarkeit des Sekretariats
Montag – Donnerstag 9 – 12 Uhr / Dienstag 14 – 18 Uhr
 03337/2003, Fax 03337/3050, E-Mail: buergermeister@biesenthal.de

 Sprechzeiten des Ortsvorstehers  
     von Danewitz, Detlef Matzke
Die Sprechstunde des Ortsvorstehers findet alle 
vierzehn Tage statt. Die Sprechstunde findet  
jeweils dienstags im Gemeindehaus von 18 Uhr bis 19 Uhr statt.  
Termine im Dezember: 11. Dezember

 Arbeitslosenservice-Einrichtung Bernau
Bürgerberatungen in Biesenthal, Am Markt 1, Rathaus.  
Sprechstunde: der 2. Dienstag jeden Monats! 
Nächster Termin: 11. Dezember

Geburtstag, Hochzeit oder Urlaub? 
Wo Besuch untergebracht werden kann!
Herzlich willkommen 
in der Gästewohnung 
der Stadt Biesenthal!
Unsere liebevoll eingerichtete 
Gästewohnung in der Stadt Bie-
senthal, Grüner Weg 8, 3. OG-
rechts, bietet Ihnen gute Über-
nachtungsmöglichkeiten. In 
einer modernen, komplett einge-
richteten 4-Raum-Wohnung mit 
Küche und Bad können maximal 
sechs Erwachsene und zwei Kin-
der übernachten. Die Wohnung 
verfügt über zwei Schlafzimmer 
für jeweils zwei Personen und 
ein Kinderzimmer mit Etagen-
bett. Eine Aufbettung für zwei 
weitere Personen ist im Wohn-
zimmer möglich. Ein Kinderrei-
sebett ist nicht vorhanden. Soll-
ten sich demnächst bei Ihnen 
Gäste ankündigen, empfiehlt es 
sich, rechtzeitig Ihre Mietwün-
sche anzumelden.

Die Gästewohnung wird grund-
sätzlich als Ganzes vermietet, 
keine Einzelzimmer möglich. Die 
Schlüsselübergabe erfolgt am 
ersten Nutzungstag im Sekreta-
riat des Bürgermeisters (Montag 
bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 
11.30 Uhr) und am Freitag im 
Amtshaus 1, Berliner Straße 1 
(11.30 Uhr bis 12.00 Uhr). Außer-
halb der genannten Zeiten ist 
keine Schlüsselübergabe mög-
lich. 

I N FO
Kontakt:  
Sekretariat des Bürgermeisters,  
Am Markt 1, 16359 Biesenthal 
 (0 33 37) 20 03, Fax (0 33 37) 
30 50, Bürozeiten: MO – DO 
9 – 12 Uhr, DI 14 – 18 Uhr 
E-Mail: buergermeister@
stadt-biesenthal.de

STADT BIESENTHAL

Kalender 2019
Auch im Jahr 2019 wird die 
Stadt Biesenthal die beliebte 
Tradition fortsetzen und einen 
Bildkalender herausgeben. Für 
2019 geht es um das Thema „Na-
turschutzgebiet Biesenthaler 
Becken“. Schöne Fotos doku-
mentieren die reizvolle Natur-
landschaft dieser Region und la-
den zum Kennenlernen, 

Wandern, Radfahren und Erle-
ben ein.
Pünktlich zum Weihnachts-
markt am 8. Dezember wird der 
Kalender für das Jahr 2019 in 
der Tourist-Information im Al-
ten Rathaus erhältlich sein.

Carsten Bruch
Ehrenamtlicher Bürgermeister

Weihnachtsmarkt in Biesenthal am  
8. Dezember rund um den Marktplatz
Am zweiten Adventswochenen-
de verwandeln sich der Biesen-
thaler Marktplatz und das Rat-
haus in stimmungsvolle Orte 
zur Vorweihnachtszeit. Festliche 
Klänge und weihnachtliche 
Häuschen laden zum Verweilen 
ein und begeistern die kleinen 
und großen Besucher. Genießen 
Sie bei Ihrem Rundgang in ge-
mütlicher und familiärer Atmo-
sphäre den Duft von gebrann-
ten Mandeln, kandierten 
Früchten, Waffeln oder 
Glühwein. Herzhaftes und süße 
Speisen werden Sie ebenso an 
den weihnachtlichen Ständen 
finden.

Auf der Weihnachtsbühne stim-
men Kinder, Musiker und ein 
Kinder-Mitmachprogramm auf 
die Weihnachtszeit ein. Der spä-
tere Besuch des Weihnachts-
mannes lässt dann sicherlich 
auch zahlreiche Herzen und 
nicht nur die der Kleinen höher 
schlagen. Originelle Weih-
nachtsgeschenke und liebevoll 
gestaltete Produkte können an 
den kunstgewerblichen Stän-
den entdeckt und erworben 
werden.

Wer sich an diesem Tag ein we-
nig Zeit zum Entspannen gön-
nen möchte, den laden wir 
schon heute ganz herzlich zum 
Verweilen ein. 

Programm 
(Änderungen vorbehalten)

14.00 Uhr | Begrüßung durch 
Bürgermeister Carsten Bruch
Kinder des Hortes „Pfefferberg“ 
stimmen uns auf die Advents-
zeit ein 
14.15 Uhr | Weihnachtslieder 
mit dem Gemischten Chor unter 
Leitung von Herrn Baumgärtner
14.40 Uhr | Freude im Advent 
mit den Kindern der „Kita 
Knirpsenland“ 
15.00 – 17.00 Uhr | Weidenengel 
flechten mit Frau Tuve im Rat-
haus

15.00 Uhr | Festliche Klänge mit 
den Kindern der Gitarrengruppe 
unter Leitung von Herrn Swei-
kowsi
15.30 Uhr | Kleine Darbietung 
der „Löschmäuse“ der Freiwilli-
gen Feuerwehr Biesenthal
16.00 Uhr | Kindermitmachpro-
gramm „WeihnachtsZWULF ver-
kürzt die WeihnachtsWarterei“
17.00 Uhr | Der Weihnachts-
mann kommt mit seinem Engel-
chen und hat allerlei Märchen 
und Geschichten zur Weih-
nachtszeit im Gepäck.
Dazu erklingen Advents- und 
Weihnachtslieder des katholi-
schen und evangelischen Posau-
nenchores.
19.15 Uhr | Verleihung von Eh-
rungen durch den Bürgermeis-
ter
19.30 Uhr | Gemeinsam stim-
men wir uns mit Sängerin Celi-
na Grybowski auf die Weih-
nachtszeit ein
20.00 Uhr | Ausklang des Weih-
nachtsmarktes 

Im Rathaus 

• Basteln für die Weihnachtszeit 
mit dem Hort „Pfefferberg“ 

• Rundgang durch die Heimat-
stuben

• Touristinformation gibt Tipps 
für Ausflüge ins „Winterliche 
Brandenburg“ und zu Barni-
mer Weihnachtsmärkten, Ver-
kauf des Kalenders 2019 und 
Weihnachtspostkarten aus der 
Stadt Biesenthal 

• vorweihnachtliche Stimmung 
am geheizten Kamin mit Ge-
schenkideen  

• Ausstellung „Kunst+Kinder+-
Künstler/in=Kulturelle Bil-
dung“ (Kunst macht Schule) im 
Standesamt 

Freuen Sie sich auf einen Markt-
rundgang in weihnachtlicher 
Atmosphäre.

Carsten Bruch
Ehrenamtlicher Bürgermeister
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GEMEINDE BREYDIN

 Sprechzeiten des ehrenamtlichen Bürgermeisters
Ortsteil Trampe:
jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von 18 – 19 Uhr, 
im Kulturraum der Gemeinde, Dorfstraße 53
Ortsteil Tuchen-Klobbicke:
jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von 16 – 17 Uhr,
im Gemeindezentrum Tuchen, Mühlenweg 35,  033451/ 304
Der ehrenamtliche Bürgermeister ist privat unter der  033451/60065 
und per Fax unter der Nummer 033451/60826 zu erreichen.

Einladung zur Seniorenweihnachts- 
feier der Gemeinde Breydin
Liebe Seniorinnen und Senioren, 
namens der Gemeinde Breydin 
möchte ich Sie ganz herzlich zur 
Seniorenweihnachtsfeier am 
Donnerstag, dem 20. Dezember  
um 15 Uhr, in den Saal des EBU-
Zent (Event- und Bildungszent-
rum) der GLG, Am Krankenhaus 
12 in Eberswalde, einladen. Ge-
meinsam wollen wir die Vor-
weihnachtszeit genießen und es 
uns bei Essen, Trinken und de-
zenter Unterhaltung gut gehen 

lassen. Selbstverständlich habe 
ich für die Hin- und Rückfahrt 
einen Bus gechartert. Für PKWs 
stehen Parkplätze zur Verfü-
gung. Anmeldungen zur Teil-
nahme werden unter meinem 
Privatanschluss 033451/60065, 
bis zum 15. Dezember entgegen-
genommen. Ich freue mich auf 
Sie

Peter Schmidt
Ehrenamtlicher Bürgermeister

GEMEINDE MARIENWERDER

 Sprechzeiten des ehrenamtlichen Bürgermeisters
mittwochs von 17 – 18 Uhr im Gemeindezentrum Marienwerder

Frauensport in Marienwerder
Wer hat Lust mit uns immer 
mittwochs 19.30 bis 20.30 Uhr 
in der Sporthalle Marienwer-
der gemeinsam zu schwitzen 

und zu lachen? Alle Geräte sind 
vorhanden.
Wir freuen uns auf alle Neugie-
rigen!

4. Ruhlsdorf feiert in den Advent
Am Sonnabend, den 1. Dezem-
ber wird in Ruhlsdorf die Ad-
ventszeit eingeläutet. Ab 17 
Uhr heißt es in und an der Dorf-
kirche „4. Ruhlsdorf feiert in 
den Advent“: Festlich ge-
schmückt, wohlig gewärmt von 
außen durch Feuerschalen, von 
innen durch Suppe und 
Glühwein. Jährlicher Höhe-
punkt ist die Filmvorführung 
ab ca. 18 Uhr in der Dorfkirche. 

AchimTV hat auch 2018 wieder 
Ruhlsdorfer Impressionen fest-
gehalten und einen Film er-
stellt. So klingt das Jahr ge-
meinsam aus und vielleicht 
gibt es gleich neue Ideen für die 
Aktivitäten 2019. Wir freuen 
uns über Ihr Kommen – als 
Ruhlsdorfer oder aus der Nach-
barschaft! Immer informiert 
bleiben Sie auf www.ruhls-
dorf700.de

Einladung zur  
Seniorenweihnachtsfeier
Liebe Seniorinnen und Senioren, 
wir laden Sie recht herzlich zu 
unserer diesjährigen Senioren-
weihnachtsfeier des Ortsteiles 
Marienwerder ein. Die Feier fin-
det statt am Samstag, den 8. De-
zember um 15 Uhr in der Gast-
stätte „Goldener Anker“ in der 
Biesenthaler Str. 17/18 in Mari-
enwerder.
Die Kinder der Kita „Mäusestüb-
chen“ und der Grundschule Ma-
rienwerder sowie unsere Chöre 

aus Marienwerder möchten Sie 
mit einem weihnachtlichen 
Programm auf das bevorstehen-
de Weihnachtsfest einstimmen. 
Auch für das leibliche Wohl mit 
einer adventlichen Kaffeetafel 
und einem deftigem Abendbuf-
fet ist gesorgt.
Wir freuen uns, mit Ihnen einige 
schöne Stunden verbringen zu 
dürfen. 

Mario Strebe,  Bürgermeister 
Ronny Kosse, Ortsvorsteher

Weihnachtsmarkt in Marienwerder 
Der Ortsbeirat Marienwerder 
lädt zum Besuch des Weih-
nachtsmarktes am Samstag, 
den 1. Dezember rund um den 
Kirchplatz in Marienwerder ein. 
Der Weihnachtsmarkt öffnet ab 
15 Uhr seine Pforten. Mit bun-
tem Markttreiben, Überra-
schungen für die Kinder und 
musikalischer Umrahmung 
stimmen wir auf die Vorweih-
nachtszeit ein. Für das leibliche 

Wohl sorgen unsere Gastwirte 
vom „Goldener Anker“ und „Zur 
Glocke“. 
Um 18 Uhr beginnt in der Kirche 
das traditionelle Weihnachts-
konzert mit dem Salonorchester 
des Brandenburgischen 
Konzert orchesters Eberswalde. 
Wir freuen uns auf Ihren Be-
such.

Mario Strebe, Bürgermeister
Ronny Kosse, Ortsvorsteher
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GEMEINDE MARIENWERDER

Sankt Martinsfest in Ruhlsdorf – gelungene Aufführung  
mit tollen Darstellern und Kostümen
Es war ein grauer Sonntag mit 
Nebel und teilweise Nieselregen. 
Trotzdem haben sich viele auf-
gemacht, um am 11. November 
in Ruhlsdorf das Sankt Martins-
fest zu feiern. Der Laternenum-
zug startete an der Kita Spatzen-
nest, begleitet von den 
Fahrzeugen der Freiwilligen 
Feuerwehr Ruhlsdorf/ Sophien-

städt. Anschließend drängten 
Klein und Groß in Erwartung 
des Martinsspiels in die Dorfkir-
che. Einer der Höhepunkte ist 
immer der Ritt des Heiligen Mar-
tin in die Kirche. Der Gaul hat 
seine Rolle ganz brav gespielt 
und den Martin sicher vor dem 
Altar abgesetzt. Es war wieder 
eine rundum gelungene Auffüh-

rung mit tollen Darstellern und 
schönen Kostümen. Den perfek-
ten Ausklang fand der Abend bei 
einem großen Martinsfeuer, 
Grill, Glühwein... und netten Ge-
sprächen im Garten der Gast-
stätte Eilhardt. Die Kita-Spatzen-
nest-Kinder haben mit ihren 
selbstgebackenen Keksen in 
Gänseform das Beisammensein 

versüßt. Der Förderverein der 
Freiwilligen Feuerwehr Ruhls-
dorf/Sophienstädt e. V. hat das 
Martinsfest veranstaltet und in 
Eigenregie organisiert. Den Ka-
meraden ist es gelungen, ein tol-
les Fest auf die Beine zu stellen – 
die vielen Besucher konnten das 
genießen, einige kamen selbst 
aus Bernau bis nach Ruhlsdorf!  
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GEMEINDE MELCHOW

 Sprechstunde des ehrenamtlichen Bürgermeisters
Die Sprechstunde findet im Ortsteil Melchow im „Touristischen Begeg-
nungszentrum Lindengarten“ statt. Eine Terminabsprache unter der 
Rufnummer  03337 / 42 56 99 ist wünschenswert. 
Weiterhin können Sie mir Ihre Wünsche und Anregungen jederzeit unter 
E-Mail: buergermeister@melchow.de senden. 
Kontakt zur Gemeinde Melchow:
Ehrenamtlicher Bürgermeister Ronald Kühn  03337/ 425699
Ortsvorsteher (OT Melchow) Wolfgang Schmidt   03337/ 451480
Ortsvorsteher (OT Schönholz) Siegfried Höhne  03334/ 281581

Ronald Kühn, Ehrenamtlicher Bürgermeister

Öffnungszeiten Kompostierplatz Melchow

Der Kompostierplatz in Mel-
chow ist NICHT für gewerbliche 
Zwecke und nur für Melchower 
Bürger nutzbar.

Jeweils an den folgenden 
Samstagen von 9 bis 11 Uhr:

8. Dezember

Weihnachtsbaumschlagen  
und Adventsmarkt in Melchow
Der Naturparkbahnhof Melchow 
e. V. lädt am 16. Dezember, dem 
3. Advent, 13 bis 18 Uhr, rund um 
den Naturparkbahnhof ein.
• Weihnachtsbäume zum Selbst- 

schlagen oder Kaufen
• Wildschwein aus dem Backofen
• Glühwein, Stollen, selbstgeba-

ckener Kuchen
• Regionale Produkte
• Tombola
• Livemusik am Lagerfeuer
13.45 Uhr: Mit der Försterin in die 
Weihnachtsbäume
15.45 Uhr: Märchenstunde für 

Kinder und Erwachsene
16.40 Uhr: Ankunft des Weih-
nachtsmanns mit der Eisenbahn 
(?)
Spendenaufruf
Für unsere Tombola suchen wir 
Sachspenden. Wer etwas spenden 
möchte, den bitten wir, die Sachen 
bis spätestens 14.  Dezember bei 
Frau Hohmann, Am Ring 2 in Mel-
chow (Tel. 490033), abzugeben. 
Helferinnen und Helfer zur Vorbe-
reitung und Durchführung des 
Marktes sind herzlich willkom-
men.

GEMEINDE RÜDNITZ

 Sprechzeiten der ehrenamtlichen Bürgermeisterin Christina Straube
Di | 17 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung, Voranmeldung erbeten
Gemeinde Rüdnitz, 
Bahnhofstraße 5, 16321 Rüdnitz, 
 03338-3521 (mit AB)

Mietung der Gemeindezentren:
telefonisch außerhalb der Sprechzeiten unter  
 03338/756296 oder per E-Mail christina.straube@ruednitz.de

GEMEINDE SYDOWER FLIEß

 Sprechzeiten des ehrenamtlichen Bürgermeisters
Die nächsten Sprechstunden finden wie folgt statt: 18. Dezember
16.30 Uhr – 17.30 Uhr Grüntal, Sekretariat der Grundschule, Dorfstraße 34
18.00 Uhr – 19.00 Uhr Tempelfelde, Gemeindebüro Grüntaler Straße 14

Klaus-Peter Blanck
Ehrenamtlicher Bürgermeister

Einladung zur Seniorenweihnachtsfeier
Am Donnerstag, den 13. Dezem-
ber findet die jährliche Senio-
ren-Weihnachtsfeier für alle Mit-
bürgerinnen und Mitbürger der 
Ortsteile Melchow und Schönholz 
ab dem vollendeten 60. Lebens-
jahr statt. Ab 15 Uhr lädt die Ge-
meindevertretung Melchow und 
die Ortsgruppe Melchow der 
Volkssolidarität in das Touristi-
sche Begegnungszentrum Linden-
garten in der Eberswalder Straße 9 
in Melchow ein. Geboten wird ein 
Nachmittag vom Kaffee/Kuchen 
bis zum Abendbrot in besinn-
licher Atmosphäre. 
Zur Unterhaltung werden die Kin-
der der Kita Zu den Sieben Bergen 
in Melchow, ein Schützenchor 
und Entertainer Carl-von-Breydin 
beitragen. Für Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, die nicht allein 

zum Veranstaltungsort kommen, 
wird ein Hol- und Bringeservice 
geboten, bitte melden Sie sich 
diesbezüglich bei Frau Silvia Niko-
lajski unter der Telefonnummer 
03337/2343 an. 
Wir bitten um Verständnis, dass 
persönliche Einladungen auf 
Grund der bestehenden Daten-
schutzbestimmungen nur an Mit-
glieder der Volkssolidarität und an 
der Gemeindevertretung persön-
lich bekannte Personen ausge-
sprochen werden können. 
Wir freuen uns auf eine zahlrei-
che Teilnahme.

Ronald Kühn, ehrenamtlicher 
Bürgermeister der Gemeinde 

Melchow

Brigitte Kappel Vorsitzende der 
Ortsgruppe Melchow Volkssolidarität
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AUS DEN VEREINEN

Tourist-Information
Am Markt 1, 16359 Biesenthal
Im Alten Rathaus
/Fax: 03337/490718
www.barnim-tourismus.de  
E-Mail: biesenthal@
barnim-tourismus.de 
Öffnungszeiten 
Tourist Information 
Biesenthal
Di 10.00-12.00 Uhr und 
 13.00-18.00 Uhr
Do 10.00-12.00 Uhr und 
 13.00-18.00 Uhr

Fr 10.00-16.00 Uhr
Sa 10.00-15.00 Uhr
So 10.00-15.00 Uhr
Tourist-Information
Bahnhofsplatz 2 – 
Im Bahnhof Wandlitzsee
16348 Wandlitz
Tel.: 03 33 97 / 67 277
Fax: 03 33 97 / 67 279
E-Mail: wandlitz@barnim-
tourismus.de 

Der Vorstand
Tourismusverein Naturpark 

Barnim e. V.

Tourismusverein Naturpark  
Barnim e. V. informiert

Austausch zwischen den Bibliotheken 
im Barnim funktioniert 
Am 6. November kam turnusge-
mäß Herr Otto aus der Biblio-
thek Bernau zum Medienaus-
tausch. Diesmal brachte er die 
neue Chefin der Stadtbibliothek 
Bernau, Frau Fritz mit. Sie wollte 
einmal sehen was wir hier so 
treiben und war vorher schon 
einmal zum Schnuppern in der 
Bibliothek Wandlitz. Obwohl 
unser Laden winzig ist, gibt es 
doch eine Menge zu entdecken. 
So nahm ich mir die Zeit, der 
neuen Kollegin das Wichtigste 
zu erläutern. Ein echter Hingu-
cker ist zum Beispiel unser schö-
nes Drehregal für Hörbücher. 
Ansonsten sorgen wir selbst da-
für, dass immer genug Köder für 
unsere Besucher ausliegen, die 
sagen: „Nimm mich mit!“ Denn 
wie soll jemanden ein Buchrü-
cken ansprechen! Erst das ge-
konnte Buchcover weckt so rich-
tig die Neugier. Zwischen den 
Bibliotheken gibt es keinen er-
bitterten Kampf um Kunden. 
Vielmehr sitzen wir alle im sel-
ben Boot. Deshalb gibt es einen 
Austausch, nicht nur den Me-
dienaustausch. Wie am 21. No-

vember, wenn wir uns in der Bi-
bliothek Ahrensfelde zur 
Kreisarbeitsgemeinschaft tref-
fen. Dort werden wir über die 
neusten Entwicklungen in der 
Onleihe Barnim sprechen. Au-
ßerdem werden wir uns die re-
lativ neue Bibliothek dort aus-
führlich vorstellen lassen. Dabei 
ist es immer gut, mit offenen 
Sinnen alles aufzunehmen. Un-
ser Fachberater aus Potsdam, 
Herr Sanne wird dabei sein und 
unsere fachlichen Fragen beant-
worten.
Übrigens wird es Anfang De-
zember Einschränkungen bei 
unseren Öffnungszeiten geben, 
und zwar wie folgt:
Di, 4. Dezember 12-17 Uhr
Mi, 5. Dezember geschlossen
Do, 6. Dezember 12-17 Uhr.
Ansonsten treffen Sie uns wie 
üblich zu den folgenden Zeiten:
Dienstag  10-18 Uhr
Mittwoch 13-18 Uhr
Donnerstag 10-17 Uhr.
Tel.: 03337 / 451 007
Wir freuen uns auf Ihren Be-
such!

I. Derks, I. Jochindke

Bürgerforum für eine lokale Agenda 21

Einladung an Interessierte
Das Bürgerforum findet an je-
dem 1. Dienstag im Monat statt. 
Alle an nachhaltiger Entwick-
lung und Bürgerbeteiligung In-

teressierten sind dazu herzlich 
eingeladen! Nächster Termin:
Dienstag, 4. Dezember, um 20 
Uhr im Restaurant Salute.

Eine schöne Vorweihnachts- und 
Adventszeit wünschen 
die Mitarbeiter 
der Begegnungsstätte 
und der Bibliothek!
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Begegnungsstätte der Volkssolidarität

Veranstaltungen  
im Dezember
Mo 03.12. 13.00 – 17.00 Uhr Kartenspiele
Di 04.12. 16.00 – 18.00 Uhr Schach für jedermann
Mi 05.12. 14.00 – 14.45 Uhr Zumba für Senioren – UK-Beitrag: 2,00 €
Do 06.12. 14.00 – 15.00 Uhr Reha-Sport in der Sporthalle Schützenstraße
  18.00 – 19.00 Uhr QiGong
Fr 07.12. 11.00 – 11.45 Uhr Reha-Sport in der Begegnungsstätte
Mo 10.12. 13.00 – 17.00 Uhr Kartenspiele
  17.00 – 18.00 Uhr Hobbykurs (Stricken, Häkeln, Basteln)
Di 11.12. 16.00 – 18.00 Uhr Schach für jedermann
Mi 12.12. 15.00 – 21.00 Uhr Seniorenweihnachtsfeier der Stadt  
   Biesenthal im Saal der Möbelfolie
  13.30 – 15.00 Uhr Rentensprechstunde (bitte anmelden)
Do 13.12. 18.00 – 19.00 Uhr QiGong
Fr 14.12. 11.00 – 11.45 Uhr Reha-Sport in der Begegnungsstätte
Mo 17.12. 13.00 – 17.00 Uhr Kartenspiele
Di 18.12. 16.00 – 18.00 Uhr Schach für jedermann
Mi 19.12. 14.00 – 18.00 Uhr Weihnachtsfeier der Volkssolidarität in der  
   Begegnungsstätte (bitte anmelden!)
Do 20.12. 14.00 – 15.00 Uhr Reha-Sport in der Sporthalle Schützenstraße
  18.00 – 19.00 Uhr QiGong
Fr 21.12. 11.00 – 11.45 Uhr Reha-Sport in der Begegnungsstätte

-Änderungen vorbehalten-

VORSCHAU JANUAR: 
09.01. | Singen mit Herrn Meise
16.01. | Urania-Vortrag: Schlaf und Schlafstörungen
23.01. | Vorstellung Reisen 2019 – „Schorfheidetouren“

INFORMATIONEN: 
In der Zeit vom 27.12. bis 31.12.2018 bleibt die Begegnungsstätte 
geschlossen. Ebenso findet am 27.12.2018 und am 28.12.2018 kein Reha-
Sport in der Sporthalle bzw. in der Begegnungsstätte statt.
Um Anmeldung zur Weihnachtsfeier der Volkssolidarität wird bis zum 
5. Dezember gebeten!
Für die Fahrt am 13.06.2019 nach Stettin im Rahmen der Seniorenwoche 
bitten wir um Anmeldung in der Begegnungsstätte bzw. während der 
Weihnachtsfeier der Stadt am 12.12.2018 bzw. 14.12.2018.

Geburtstag, Jubiläum, Kurse o. ä. – Wohin? – Wir stellen gern unsere Räu-
me anderen Interessensgruppen oder Familien zur Verfügung!

 I N FO
Begegnungsstätte der Volkssolidarität Barnim e. V. 
16359 Biesenthal, August-Bebel-Str. 19,  03337/40051 
Mo 13 – 17 Uhr | Mi 13 – 17 Uhr    
Bibliothek Biesenthal  03337/451007 
Mo, Fr geschlossen | Di 10 – 18 Uhr | Mi 13 – 18 Uhr | Do 10 – 17 Uhr 
Bücher, Bücher, Bücher … – nutzen Sie unser Angebot!

Gedenken an das  
Ende des Ersten Weltkrieges

Den 11. November als 100. Jah-
restag des Kriegsendes von 1918 
haben die Mitglieder des Hei-
matvereins sehr würdevoll be-
gangen. Um 10:30 Uhr fand ein 
ökumenischer Gottesdienst in 
der Stadtkirche statt. Pfarrer 
Christoph Brust hielt eine sehr 
tiefgründige Predigt mit vielen 
Bezügen zur aktuellen Politik, 
bei der er von unserem Bürger-
meister Carsten Bruch unter-
stützt wurde. Nach dem ge-
meinsamen Kirchenbesuch 
begaben sich die Anwesenden 
zum Gedenkstein im Ehrenhain.
Auf Initiative des Stadtverord-
neten und Mitglied des Heimat-
vereins Jörg Weprajetzky wurde 
der Gedenkstein kürzlich von 
der Bildhauermeisterin Anne 
Schulz gereinigt und die In-
schrift erneuert. Das Denkmal 
selbst, ein Findling aus dem be-
kannten Steinbruch Althütten-
dorf mit einem Gewicht von et-
wa 2,5 Tonnen, wurde im 
September 1922 zu Ehren der im 
Krieg gefallenen Männer der 
Stadt Biesenthal eingeweiht.
Unser Bürgermeister sprach ein-
leitende Worte und Jörg Wepra-
jetzky hielt eine ansprechende 
Rede mit persönlichen Bezügen 
und Blick auf die politische Situ-
ation in Europa. Die Biesentha-
ler Kinder der letzten Generatio-

nen, die alle auf dem Stein 
herumgeklettert sind, fanden 
ebenso Erwähnung, wie die Tat-
sache, dass das Weltkriegsende 
und die Gründung der ersten 
deutschen Republik in der 
DDR-Schulbildung nur wenig 
Beachtung fanden. Er stellte her-
aus, dass es ein großer Erfolg sei, 
dass Frankreich und Deutsch-
land heute Partner sind und wir 
in einem friedlichen, vereinig-
ten Europa mit gemeinsamer 
Währung frei reisen können. Ob 
sich die damaligen Kriegsgeg-
ner das wohl jemals hätten träu-
men lassen...
Nach der feierlichen Kranznie-
derlegung durch die Stadt, die 
SPD-Ortsgruppe und die Bie-
senthaler Vereine, lud der Bür-
germeister noch zu einem „Auf-
wärmtreffen“ in die Gaststätte 
„Ristorante Salute“ ein.
Die gut besuchte Veranstaltung 
zeigte die Verbundenheit der 
Biesenthaler Stadtverordneten 
und Vereine mit dem vereinten 
Europa und den festen Willen, 
nicht wieder zuzulassen, dass 
Krieg und Nationalismus Men-
schenleben fordern. 
Lasst uns gemeinsam das An-
denken und das Denkmal in Eh-
ren halten!

Jochen Huber
Heimatverein Biesenthal e.V.

Der Vorstand des Heimatvereins Biesenthal e.V. gedachte im Biesenthaler 
Ehrenhain der Gefallenen des I. Weltkriegs. V.l.n.r.: Jörg Weprajetzky, Kas-
senwart, Gertrud Poppe, Ortschronistin, Carsten Bruch , stellvertretender 
Vorsitzender und Bürgermeister, Jochen Huber, Vorsitzender
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Auch Milchzähne  
müssen gepflegt werden
Anna steht auf einem Hocker 
vor dem Waschbecken und 
beißt begeistert auf ihrer Zahn-
bürste herum. Zahnpasta läuft 
an ihrem Kinn herunter und 
tropft auf das Schlafanzugober-
teil. Als Papa ihr die Zahnbürste 
abnimmt, um nachzuputzen, ist 
sie ziemlich sauer. Langsam 
hat Ihr Kind alle Milch-
zähne – höchste Zeit, 
mit dem Zähneputzen 
zu beginnen: putzen 
Sie weiterhin 2x täglich 
als festes Ritual! Die 
Milchzähne sind nicht nur 
Platzhalter für die bleibenden, 
sie können auch Karies weiter-
geben. Im Moment geht es zu-
nächst einmal darum, Ihr Kind 
mit dem regelmäßigen Zähne-
putzen vertraut zu machen. 
Putzen Sie sich gleichzeitig die 
Zähne, das regt Ihr Kind zum 
Nachahmen an. Danach werden 
die Zahnbürsten getauscht: Sie 
putzen bei Ihrem Kind nach – 
und Ihr Kind darf das gleiche bei 
Ihnen tun. Wichtig zur Karies-

vorbeugung: Süßigkeiten in 
Maßen und nur einmal statt 
dauernd zwischendurch. Und 
hinterher: Zähneputzen nicht 
vergessen. 
Die kostenlose Verteilung der 
ANE-Elternbriefe im Land Bran-
denburg wird gefördert durch 

das Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, 

Frauen und Familie 
(MASGF). Interessierte 
Brandenburger Eltern 

können diesen und alle 
weiteren Briefe kostenfrei 

über die Internetpräsenz des Ar-
beitskreises Neue Erziehung 
e.  V., www.ane.de, oder per 
E-Mail an ane@ane.de, über ei-
ne Sammelbestellung in Ihrer 
Kita oder per Telefon 030-
259006-35 bestellen. Die Eltern-
briefe kommen altersentspre-
chend bis zum 8. Geburtstag in 
regelmäßigen Abständen nach 
Hause, auch für Geschwister-
kinder.
 Sabine Weczera M.A.

Elternbriefe Brandenburg

ELTERNBRIEF

1 Jahr
8 Monate

Nr. 16

VERANSTALTUNGEN



27. November 2018 | Nr. 11 | Woche 48 | 29 |AMTSBLATT FÜR DAS AMT BIESENTHAL-BARNIM 

VERANSTALTUNGEN

NOVEMBER
Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort Veranstalter/Ansprechpartner

 
01.12. ab 13.00 Weihnachtsmarkt Kirchplatz Bürgermeister 
 18.00 Weihnachtskonzert in der Kirche Marienwerder www.marienwerder-barnim.de
02.12. 15.00 Adventskonzert Dorfkirche Rüdnitz Förderverein Dorfkirche Rüdnitz  
    e.V., Frau Straube www.ruednitz.de
02.12. 16.00 Advents-Revue Primavera Operetten-Show Fachwerkkirche Tuchen Fachwerkkirche Tuchen e.V. 
    Frau Lange 
    www.fachwerkkirche-tuchen.de
02.12. 16.00 Krimiabend mit Musik Kulturbahnhof Biesenthal Kulturbahnhof e.V. 
    www.bahnhof-biesenthal.de
08.12. 14.00-20.00 Weihnachtsmarkt Marktplatz Biesenthal Bürgermeister 
    www.biesenthal.de
09.12. 11.00-17.00 Adventskunstmarkt Kulturbahnhof Biesenthal Kulturbahnhof e.V. 
    Frau Marianne Freyer 
    www.bahnhof-biesenthal.de
09.12. 14.30 Wir schmücken den Weihnachtsbaum – Basteln  Fachwerkkirche Tuchen Fachwerkkirche Tuchen e.V. 
  von Weihnachtsschmuck und Puppentheater  Frau Lange 
    www.fachwerkkirche-tuchen.de
15.12. 16.00 „Bescherung in Dur & Moll“, Konzert Fachwerkkirche Tuchen Fachwerkkirche Tuchen e.V. 
    Frau Lange 
    www.fachwerkkirche-tuchen.de
16.12. 16.30 Weihnachtskonzert des Gemischten Evangelische Kirche Biesenthal Gemischter Chor e.V.  
  Chores Biesenthal  Frau Bruch
16.12. 13.00-18.00 Weihnachtsmarkt in Melchow Naturparkbahnhof Melchow Naturparkbahnhof Melchow e.V.  
    Herr Kleinteich, www.melchow.de

Einladung zum 
Weihnachts-
konzert 2018

In gewohnter Tradition am 
1.  Adventsnachmittag, den 
2.  Dezember um 16 Uhr  in 
der Kirche Marienwerder.

Herzlichst, der  Frauenchor 
„Cantilena“ Marienwerder 
und der Männergesangsver-
ein „Frohsinn“ Marienwerder 
e.V.
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Veranstaltung in der Fachwerkkirche Tuchen – 
diesmal dreht sich alles um Weihnachten
Mit den nachfolgenden Pro-
grammen möchte der Verein 
Fachwerkkirche Tuchen „Groß 
und Klein“ auf das bevorstehen-
de Weihnachtsfest einstimmen 
und wünscht schöne gemeinsa-
me Stunden.

 SO | 02.12. | 16.00 Uhr
„Ein musikalischer 
Weihnachtstraum“
Zu Gast ist das Primavera-En-
semble aus Berlin, das seit vie-
len Jahren auf seinen Gastspie-
len zahlreiche Zuschauer 
begeistert und mit Melodien 
von Strauss & Co ihre Herzen er-
obert. Mit Kerzenschein und 
zahlreichen musikalischen 
Glanzlichtern für Alt und Jung 
sorgt dieser Nachmittag für ein 
wenig Entspannung in der Vor-
weihnachtszeit. In zauberhaften 
Kostümen präsentieren die So-
listen eine spritzig-unterhaltsa-
me Revue mit Berliner Witz und 
vielen Überraschungen. Die 
schönsten Weihnachtslieder, 

ein Strauß bunter Operettenme-
lodien und lustige Gedichte & 
Anekdoten entführen die Zuhö-
rer in die Welt der Musik. 

 SO | 09.12. | 14.30 Uhr
„Wir schmücken 
den Weihnachtsbaum“
Liebe Kinder, liebe Eltern,
am 2. Advent laden wir ganz 
herzlich zum Bastel- und Thea-
ternachmittag in die Fachwerk-
kirche ein. 
Ab 14.30 Uhr wird Weihnachts-
schmuck gebastelt und gegen 
15.45 Uhr gemeinsam der Baum 
geschmückt. Zum Basteln bitte 
bis 7. Dezember anmelden, Tel.: 
033451- 63017 und eine Schere 
mitbringen!
Um 16.00 Uhr seht ihr das Pup-
penspiel „Wi-Wa-Weihnachts-
wirbel“ mit dem Zucker-
traumtheater.
Im Wunderwald passiert dieses 
Weihnachten viel Wundersa-
mes. Die Weihnachtgeschenke 
verschwinden auf geheimnis-
volle Weise. Die Weihnachtselfe 
Wölkchen geht dem Geheimnis 
auf die Spur und lernt dabei das 
kleine Ungeheuer Quietsch ken-
nen. Quietsch kommt von weit 
her aus Quatschien, wo alles an-
ders ist als im Wunderwald und 
kein Weihnachten gefeiert wird. 
Kommt und löst mit der Weih-
nachtselfe Wölkchen und dem 
kleinen Ungeheuer Quietsch 
das Rätsel der verschwundenen 
Weihnachtsgeschenke!
„Wi-Wa-Weihnachtswirbel“ ist 
ein witziges Weihnachtsaben-

teuer, das die Themen Toleranz 
und Vertrauen auf humorvolle 
Weise behandelt. Die Kinder ler-
nen mit der Weihnachtselfe 
Wölkchen das kleine Ungeheuer 
Quietsch in seinem „An-
derssein“ zu akzeptieren und 
lieb zu haben. Eine weihnachtli-
che Komödie für alle Kleinen ab 
drei Jahren und alle Großen so-
wieso.  Beide Veranstaltungen 
können unabhängig voneinan-
der besucht werden.

 SA | 15.12. | 16.00 Uhr
„Bescherung in Dur und Moll“
Weihnachten steht vor der Tür, 
überall funkeln kleine Lichter 
und es duftet nach Plätzchen. 
Gönnen wir uns aber auch ein 
bisschen Zeit zum Innehalten, 
um der Hektik des Alltags und 
dem vorweihnachtlichen Trei-
ben zu entfliehen.  
Zwei Berliner sorgen besinnlich 
bis humorvoll für Weihnachts-
stimmung: Mit dabei sind u. a. 
Maria und das Jesuskind, die 
drei Könige, ein kleiner Tromm-
lerjunge, romantische Winter-
landschaften, eine wilde vier-
händige Schlittenfahrt,  Knecht 

Ruprechts Rute, eine leuchtend 
rote Nase und wie jedes Jahr viel 
zu viele Geschenke!
Psst, mehr wird nicht über den 
unterhaltsamen Nachmittag 
verraten; das erfährt nur, wer 
ihn besucht. 
Umrahmt wird das weihnachtli-
che Konzert schon ab 14 Uhr mit 
einem kleinen, aber feinen 
Weihnachtsmarkt, der rund um 
die Fachwerkkirche nun bereits 
zum zweiten Mal stattfindet. 
Geflügel zum bevorstehenden 
Fest wird angeboten und auch 
für das leibliche Wohl vor Ort ist 
mit Kaffee und Kuchen, Kakao, 
Bratwurst und regionalen Spezi-
alitäten bestens gesorgt. 
Suchen Sie noch das Besondere 
für Ihre Lieben, dann schauen 
Sie vorbei und besuchen die lie-
bevoll dekorierten Weihnachts-
hütten, gefüllt mit kleinen Ge-
schenkideen wie auch Häkel-  
und Strickwerk. Und wenn Sie 
die „Breydiner Geschichten“ in-
teressieren, dann kommen Sie 
mit der Ortschronistin und der 
Interessengemeinschaft Ge-
schichte(n) aus Breydin ins Ge-
spräch, vielleicht bei Glühwein 
und wärmendem Lagerfeuer.

I N FO 
www.fachwerkkirche-tuchen.de
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

EVANGELISCHES PFARRAMT
Schulstraße 14, Biesenthal
 03337 – 3337 Fax 451759
E-Mail: pfarramt@
kirche-biesenthal.de

Biesenthal
 SO | 02.12. | 10.30 Uhr 
Familiengottesdienst
 SO | 09.12. | 10.30 Uhr 
Gottesdienst mit Heiligem 
Abendmahl
 SO | 16.12. | 10.30 Uhr 
Gottesdienst 
 SO | 23.12. | 16.00 Uhr 
Krippenspiel
 MO | 24.12. | 18.00 Uhr 
Gottesdienst
 DI | 25.12. | 10.30 Uhr 
Gottesdienst mit Heiligem 
Abendmahl
 MI | 26.12. | 10.30 Uhr 
Gottesdienst
 MO | 31.12. | 17.00 Uhr 
Gottesdienst mit Heiligem 
Abendmahl

Rüdnitz
 SO | 02.12. | 09.00 Uhr 
Andacht
 SO | 09.12. | 09.00 Uhr 
Andacht
 SO | 16.12. | 09.00 Uhr 
Gottesdienst
 SO | 23.12. | 09.00 Uhr 
Andacht
 MO | 24.12. | 15.15 Uhr 
Gottesdienst
 SO | 30.12. | 10.30 Uhr 
Gottesdienst

Lanke
 SO | 02.12. | 14.00 Uhr 
Gottesdienst
 MO | 24.12. | 14.00 Uhr 
Gottesdienst
 SO | 30.12. | 09.00 Uhr 
Gottesdienst

Danewitz
 SO | 09.12. | 09.00 Uhr 
Gottesdienst
 MO | 24.12. | 16.30 Uhr 
Gottesdienst
 MO | 31.12. | 15.30 Uhr 
Gottesdienst

PRO SENIORE 
Residenz am Wukensee
 MI | 05.12. | 15.30 Uhr 
Gottesdienst 

 MO | 24.12. | 10.00 Uhr 
Gottesdienst
Altenpflegeheim der 
Volkssolidarität 
 FR | 07.12. | 14.45 Uhr 
Gottesdienst
 FR | 21.12. | 14.45 Uhr 
Gottesdienst
 MO | 24.12. | 14.30 Uhr 
Gottesdienst

Johann-Hinrich-Wichern-Haus 
in Rüdnitz 
 DI | 11.12. | 16.00 Uhr 
Andacht
 DI | 15.12. | 16.00 Uhr 
Andacht

Begegnungscafé
 MO | 10.12. | 16.00 Uhr
Gemeindehaus

Das Weihnachtsoratorium
von Johann Sebastian Bach, die 
Kantaten I bis III, erklingt in der 
Biesenthaler Stadtkirche.
3. Advent, Sonntag, 16. Dezem-
ber, 17 Uhr, Eintritt frei, Spende 
am Ausgang erbeten!
Musikalische Leitung: 
Kantor Daniel Pienkny, Lobetal
Ausführende:  Orchester, 
Solisten, Kantorei Lobetal, 
Sängerinnen und Sänger aus 
Biesenthal und Umgebung
Herzliche Einladung!

PFARRAMT 
BEIERSDORF/GRÜNTAL
Pfarrer Christoph Strauß
Hauptstr. 10
16259 Beiersdorf-Freudenberg
Tel.: 033451/459042      
E-Mail: cs2000@gmx.de
www.kirche-beiersdorf-gruental.de

Melchow
 MO | 24.12. | 17.30 Uhr
Christoph Strauß mit Krippen-
spiel
 SO | 06.01. | 10.15 Uhr
anschl. Gemeindecafé
 SO | 20.01. | 9.00 Uhr

Grüntal
 MO | 24.12. | 16.00 Uhr
Pfr. Utz Berlin mit Krippenspiel
 SO | 06.01. | 9.00 Uhr
 SO | 20.01. | 10.15 Uhr
Familiengottesdienst

Tempelfelde
 MO | 24.12. | 16.00 Uhr
Christoph Strauß, evtl. mit 
Krippenspiel

Beiersdorf
 SO | 02.12. | 16.00 Uhr
Adventsandacht
 SA | 08.12. | 16.00 Uhr
Krippenspiel, Kirchenruine
 SO | 16.12. | 16.00 Uhr
Adventsandacht
 MO | 24.12. | 21.00 Uhr
Christoph Strauß Weihnachts-
lieder und Glühwein, Kirchen-
ruine
 MO | 31.12. | 17.00 Uhr
mit Segnung und Abendmahl
SO | 13.01. | 10.15 Uhr

Schönfeld
 MO | 24.12. | 16.00 Uhr
Ulrich Seelemann mit Krippen-
spiel
 MO | 06.01. | 14.00 Uhr
 MO | 13.01. | 14.00 Uhr

Freudenberg
 MO | 24.12. | 14.30 Uhr
Christoph Strauß
 MO | 13.01. | 9.00 Uhr

LANDESKIRCHLICHE  
GEMEINSCHAFT 
innerhalb der Ev. Kirche, Schüt-
zenstr. 36, Biesenthal,  3307

 SO | 02.12. | 15.30 Uhr
Adventsfeier  
 MO | 03.12. | 18.30 Uhr
Männerabend
 MI | 05.12. | 18.30 Uhr
Bibel heute – Gesprächskreis 
und Gebet 
 SO | 09.12. | 16.30 Uhr
Gemeinschaftsgottesdienst 
 DI | 11.12. | 17.00 Uhr
Chor
 MI | 12.12. | 15.00 Uhr
Senioren-Oase
 MI | 12.12. | 19.00 Uhr
Adventsfeier der Selbsthilfe-
gruppe für Suchtgefährdete und 
Angehörige 
 SO | 16.12.
Kein Gemeinschaftsgottes-
dienst 
 MI | 19.12. | 18.30 Uhr
Bibel heute – Gesprächskreis 
und Gebet 

 SO | 23.12. | 16.30 Uhr
Gemeinschaftsgottesdienst / 
Abendmahl
 DO | 27.12. | 19.00 Uhr
Selbsthilfegruppe für Suchtge-
fährdete und Angehörige 
 SO | 30.12. | 16.30 Uhr
Gemeinschaftsgottesdienst 
zum Jahresabschluss

NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE 
BERLIN-BRANDENBURG
Steinstraße 13, Biesenthal
Gottesdienstzeiten:
 MI | 19.30 Uhr
 SO | 09.30 Uhr
Änderungen werden unter 
www.nak-bbrb.de bekannt-
gegeben. Jeder ist herzlich 
eingeladen.

KATH. KIRCHENGEMEINDE 
PFARRAMT ST. MARIEN 
Bahnhofstraße 162, 16359 
Biesenthal,  03337-21 32

Die Sternsinger kommen bald. 
Am 05.01.2019 (im Raum 
Biesenthal) und am 12.01. 
(Raum Grüntal u. Tempelfelde) 
sind die Sternsinger wieder 
unterwegs, spenden ihren 
Segen und sammeln Geld für 
bedürftige Kinder. Möchten 
auch Sie, dass die Sternsinger 
sie besuchen dann schreiben 
Sie bitte eine E-Mail an: stern-
singer-biesenthal@t-online.de 
oder melden sich telefonisch 
beim KATH. KIRCHENGEMEIN-
DE PFARRAMT ST. MARIEN 
Telefon: 03337-21 32

EV. KIRCHENGEMEINDE 
RUHLSDORF, MARIENWER-
DER UND SOPHIENSTÄDT
Dorfstraße 32, 16348 Marien-
werder OT Ruhlsdorf 
 033395 / 420, Fax: 033395 / 
711 71, E-Mail: kontakt@
kirche-ruhlsdorf.de 
www.kirche-ruhlsdorf.de

PFARRSPRENGEL  
HECKELBERG/TRAMPE
Gottesdienstplan  033451/206
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AUS DEN KINDER- & JUGENDEINRICHTUNGEN

Öffnungszeiten des Jugendbistros:
DI 13.30-20.00 Uhr | MI/DO 14.00-20.00 Uhr | FR/SA 15.00-21.00 Uhr
Hausaufgabenhilfe nach Absprache und freien Plätzen
Schlagzeugunterricht (ab 3. Klasse) 
 jeden MO, ab 14.00 Uhr, kostenpflichtig (bei Interesse  0162/9269152)
Gitarrenunterricht (Akustik- und E-Gitarre) 
 jeden MO | ab 17:30 Uhr, für 7,50 € pro Unterrichtsstunde
Nutzung des Bandraumes mit Anlage 
 DI bis SA | zwischen 16:00 und 21:00 Uhr gegen Nutzungsgebühr
Fitnesstraining (ab 18 Jahre) 
 DI bis FR | zwischen 16:00 und 21:00 Uhr, ab 4,00 € pro Monat
Kostenlose Nach- und Hausaufgabenhilfe 
 DI bis FR | nach Vereinbarung
Kostenlose Hilfe bei Bewerbungen und Lebensläufen
 Es sind noch Plätze frei. Wenn ihr interessiert seid, dann kommt vorbei 
und meldet euch im Büro vom Kulti an.
Ansprechpartner/innen für den Jugendbereich:
Pädagogische Mitarbeiter: Sebastian Henning und Katja Damm
Jugendkulturzentrum Kulti, Bahnhofstraße 152, 16359 Biesenthal
 03337/41770, Fax: 03337/450118
www.kulti-biesenthal.de, info@kulti-biesenthal.de
BFD: Arthur Fritsch
Amtsjugendkoordinatorin: Renate Schwieger,  
 03337/450119, Fax.: 03337/450118

Jugendkulturzentrum KULTI

Öffnungszeiten: Di – Fr: 16.00 – 21.00 Uhr, 
jeden Samstag: Projektangebot

Jugendclub Melchow im Bürgerhaus

Neues aus dem CREATIMUS –  
Wochenprogramm überarbeitet
Die Herbstferien sind vorbei 
und so begann die Schule und 
im CREATIMUS wieder das bun-
te Wochenprogramm. Das Wo-
chenprogramm wurde unter 
Berücksichtigung der Wünsche 
der Kinder neu erarbeitet: Ange-
boten werden aktuell eine Krea-
tivwerkstatt, eine Sport AG, ein 
Gamer Treff sowie die freitags 
stattfindende Koch AG. Des Wei-
teren finden Projekttage zu ver-
schiedensten Themen statt, gro-
ßen Anklang fand beispiels- 
weise ein Beauty Workshop, in 
dem gemeinsam Lipgloss herge-
stellt wurde. Genauere Informa-
tionen gibt es in der Einrichtung 
sowie wochenaktuell im Schau-
kasten vor der Einrichtung und 
auf unserer Facebook Seite. Wei-

terhin gibt es noch freie Kapazi-
täten in der Hausaufgabenhilfe. 
Bei Bedarf melden Sie sich doch 
einfach bei uns!
Zu guter Letzt freuen wir uns, 
Max im Creatimus Team begrü-
ßen zu dürfen, der für die Dauer 
von einem Jahr das CREATIMUS 
Team als Bundesfreiwilligen-
dienstler unterstützen wird. 
Herzlich willkommen, Max!

I N FO
Kinder- und Jugendhaus  
CREATIMUS 
Dorfstr. 1, 16321 Rüdnitz 
/Fax 03338/769135 
E-Mail: creatimus.ruednitz@
gmail.com 
facebook.com/creatimus
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Erfolgreicher Arbeitseinsatz im Hort Grüntal – 
großer Dank an  alle Unterstützer und Sponsoren
Am 27. Oktober trafen sich en-
gagierte Eltern und Unterstüt-
zer der Gemeinde Sydower Fließ 
um den Spielplatz des Hortes 
wieder sicherer zu gestalten. Es 
war deutlich zu sehen, dass der 
Spielplatz unseres Hortes in die 
Jahre gekommen ist. Die Holzbe-
grenzung des Sandkastens war 
verrottet und die Qualität des 
Sandes lud nicht mehr unbe-
dingt zum Burgen bauen ein. 
Mit dem Austausch von Fall-
schutzkies an insgesamt drei 
Kletterbögen konnte so die 
Sperrung der Spielgeräte aus Si-
cherheitsgründen abgewendet 
werden. Auch der Sandkasten 
bekam einen neuen Platz im 
Garten, damit sich der Fall-
schutzkies und der Spielsand 
nicht wie bisher vermischen 
können. 
Ohne den Einsatz der Eltern und 
die finanzielle Unterstützung 
von Unternehmen wäre dieses 
Projekt nicht zeitnah zu stem-

men gewesen. Deshalb möchten 
wir uns auf diesem Wege auch 
im Namen unserer Kinder, die 
auf eine bespielbare Außenflä-
che angewiesen sind, herzlich 
bei Herrn Prehn von der Langen-
lonsheimer Transport GmbH für 
die Beförderung der Schüttgüter 
bedanken. Weiterhin danken 
wir dem Unternehmen KLUWE 
für die Bereitstellung des Spiel-

sandes. Ein großes Dankeschön 
gilt auch Herrn Dijkstra vom 
Milchhof Tempelfelde und 
Herrn Giese vom Landwirt-
schaftsbetrieb, die die benötigte 
Technik wie Radlader und Bag-
ger nebst Maschinenführer 
Herrn Manteufel, kurzfristig zur 
Verfügung stellten. Ein besonde-
res Dankeschön für den ehren-
amtlichen Einsatz geht an die-

ser Stelle auch an die fleißig 
helfenden Familien. Dazu gehö-
ren Frau K. Bunge und Herr M. 
Kroggel – Eltern von Konrad, 
Herr A. Wegner – Papa von Han-
na sowie Wolfram und Robin 
Günther.  
Jetzt können unsere Kinder wie-
der sicher auf dem Außenspiel-
gelände unserer Einrichtung 
klettern, buddeln und toben, 
auch wenn es noch einige Bau-
stellen auf dem Spielplatz gibt, 
die im nächsten Jahr in Angriff 
genommen werden sollen. 
Ermöglicht wurde diese Maß-
nahme fast ausschließlich durch 
ehrenamtliche Unterstützer 
und Sponsoren. Es freut uns 
sehr, dass durch engagierte Bür-
gerinnen und Bürger unserer 
Gemeinde und einer damit eng 
verbundenen Vernetzung, sol-
che Projekte zum Wohle unserer 
Kinder realisiert werden kön-
nen. 

M. Ehlert, Hortleiterin
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Einblick in die Grundschule Grüntal – 
viel wurde von den Schülern unternommen
Der erste Schuljahresabschnitt 
umfasste neun Unterrichtswo-
chen am Stück: Da hieß es zu 
Beginn, den Ferienalltag abstrei-
fen und schnell in den Schulmo-
dus umschalten und für die Ein-
schülerinnen und Einschüler 
überhaupt erst den Schulalltag 
kennen lernen. Unterricht, Pau-
se – klein, Pause – groß, Orien-
tierung in der Schule, zur Mensa, 
zur Turnhalle. Da stürzt aller-
hand auf die Sechsjährigen ein. 
Hilfe und Unterstützung soll da-
bei nicht nur von den Lehrern 
erfolgen: Die Zweitklässler aus 
den Flexklassen, die Bussheriffs, 
die Pausenranger – Verantwor-
tung übernehmen, um Regeln 
und Standards zu etablieren, die 
notwendig sind, um lernen zu 
können. Dazu dient auch die 
„Busschule“, in Zusammenar-
beit mit der Busgesellschaft BBG 
und der Polizeiinspektion Bar-

nim, in der die „Neuen“ das Ein- 
und Aussteigen, sowie den kor-
rekten Aufenthalt im Bus 
praktisch üben. Anfang Septem-
ber fand diese Veranstaltung 
statt. Auch beim vorgeschriebe-
nen Probealarm werden wichti-
ge Abläufe trainiert: Gute zwei-
einhalb Minuten dauerte es, bis 
alle Klassen auf dem Stellplatz 
Aufstellung gefunden hatten. 
Die Aufregung war unüberseh-
bar, obwohl gesagt wurde, es ist 
eine Übung: Allein die dröhnen-
de Sirene beeindruckt.
In diesem Schuljahr lernen 265 
Schüler in den insgesamt zwölf 
Klassen. 18 Lehrerinnen und Leh-
rer unterrichten, die pädagogi-
sche Arbeit wird unterstützt 
durch die Erzieherinnen und Er-
zieher bzw. durch die Anbieter 
von Angeboten im Rahmen des 
Ganztagsbetriebes. Ein mittel-
ständisches Unternehmen wie 

„Schule“ funktioniert natürlich 
auch nur, wenn zum Team Sekre-
tärin, Hausmeister und die Kräf-
te für Reinheit und Frische gehö-
ren und die Ziele unterstützen.
In den ersten Wochen stand 
aber nicht nur der Unterricht 
nach Plan auf dem Programm: 
Fast alle Klassen haben sich mit 
besonderen Unternehmungen 
hervorgetan. Herauszuheben 
seien die 6a mit dem Navi-Pro-
jekt „Geschwindigkeit“, die 5a 
mit ihrem Badesporttag, sowie 
die Jahrgangsstufen 5 und 6 mit 
ihrer Gastgeberrolle für 35 Schü-
lerinnen und Schüler unserer 
Partnerschule in Nowy Tomysl. 
Die dritten Klassen besuchten 
das Wildkatzenzentrum in Tem-
pelfelde, die 3a wanderte zu-
sätzlich nach Danewitz und in-
formierte sich über die Kunst 
des Brotbackens im Feldstein-
ofen...

Nicht zu vergessen ist aber auch 
die Organisation der Mathema-
tikolympiade an unserer Schule: 
Etwa 20 Schüler der Jahrgangs-
stufen 4-6 unterzogen sich die-
ser besonderen Aufgabe oder 
der Auftritt einer Schülergruppe 
beim Jubiläumsfest der Feuer-
wehren Tempelfelde und Grün-
tal.
Im Namen aller möchte ich 
mich für die Unterstützung die-
ser Unternehmungen beim För-
derverein der Schule, bei vielen 
Eltern und Großeltern, bei 
Freunden und Förderern der 
Schule herzlich bedanken. Übri-
gens: In Bild und Text findet 
man ausführlichere Berichte zu 
diesen Ereignissen auf der 
„Nachrichten“-Seite unter 
www.grundschulegruental.de. 
Wir geben sogar ein Verspre-
chen ab: Wir haben noch viel 
vor, im Schuljahr 2018/2019.

Schülergruppe bei Feuerwehrfest Brotbacken Danewitz

Wir im Familiengarten – Essen Lehrer Oliver Behrend + Mathematikolympioniken

Schülervollversammlung Schulbild aktuell
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Als noch Handwerk und Gewerbe in Biesenthal 
stark vertreten waren
In weit zurückliegenden Jahren 
war Biesenthal ein Ackerbürger- 
und Handwerkerstädtchen. Fast 
in jedem Haus vollbrachte ein 
Handwerker irgendein Gewerbe. 
Fazit: „Handwerk hat goldenen 
Boden“, das Sprichwort hat heute 
noch Wert.
In früheren Zeiten war es üblich, 
dass nach Beendigung der Lehr-
zeit und der sogenannten „Los-
sprechung“, wie man beim Hand-
werker seine Erhebung in den 
Gesellenstand nannte, der junge 
Handwerker zum Wanderstab 
griff, um sich unter fremden 
Meistern weiter ausbilden zu las-
sen und auch um die weite Welt 
kennen zu lernen. Er zog hurtig 
von Land zu Land, von Stadt zu 
Stadt und arbeitete überall für 
kurze Zeit. Kam nun ein wandern-
der Geselle nach Biesenthal, so 
war stets sein erster Gang in die 
Herberge um sich beim Herbergs-
vater Unterkunft auszubitten. 
Hatte er nun solche erhalten, so 
machte er sich 
auf die Suche 
nach dem 
„Schenk-, Orten- 
oder Zuschickge-
sellen“, der für 
ihn bei den Meis-
tern nach Arbeit 
fragte und ihm 
auch den Will-
kommenstrunk 
reichte.

In Biesenthal be-
fand sich die Her-
berge in der Grün-
straße 8 „Haus zur 
Sonne“, Gaststätte 
und Herberge zu-

gleich. Die Herberge war ein An-
bau an die Gaststätte in der Ber-
liner Straße, am sogenannten 
Starberg. Den wenigsten Bewoh-
nern ist dieser Name bekannt, 
nur der älteren Generation ist der 
Name noch geläufig. Die Aufnah-
me der „fahrenden Gesellen“ war 
meist mit ganz eigenartigen Ge-
bräuchen verknüpft. Durch Er-
kennungszeichen und -worte, die 
die einzelnen Gewerke hatten, 
konnte sich der Geselle mit sei-
nem Handwerk allerorts auswei-
sen. So mancher schöner und net-
ter Brauch, der den eisernen 
Zusammenschluss der einzelnen 
Gewerke förderte, ist mit dem 
Verschwinden der Zünfte auch 
verloren gegangen.
Zu jedem Handwerk gehörte 
auch ein Zunftzeichen. Beim 
Schuhmachermeister war z. B. ein 

Stiefel Symbol. Beim Schuhma-
cher Siegfried Gundlach war bis 
zu seinem Ableben ein großer 
Stiefel am Haus angebracht. Noch 
zu Lebzeiten versprach er dem 
Heimatverein diesen Stiefel. Er ist 
jetzt Eigentum des Heimatver-
eins und kann in der Biesenthaler 
Heimatstube besichtigt werden.
Beim früheren Bäckermeister Un-
ruh, später Drews, in der Breite 
Straße 64, hing über der Ein-
gangstür eine große Brezel.
Friseurmeister Willi Prillwitz hat-
te seinen Friseurladen in der Au-
gust-Bebel-Straße 18. Über sei-
nem Geschäftseingang hing viele 
Jahre ein silberfarbener Teller. Im 
selben Haus führte Schlosser-
meister Paul Giese sein Gewerbe. 
Über seiner Eingangstür befand 
sich ein großer Schlüssel.
In heutiger Zeit sind kaum noch 
solche Symbole zu finden. Erin-
nern kann ich mich noch an ei-
nen Spruch aus meiner Kindheit, 
der in der Gaststätte beim Ehe-
paar Wolschke, Breite Straße 60 
hing:

„Das Trinken lernt der Mensch 
zuerst, viel später dann das Essen,
drum sollt ihr auch aus Dankbar-
keit, die Biesenthaler Gastwirte 

nicht vergessen“.

Der Spruch trifft auch in heuti-
ger Zeit noch zu.
Ein paar Annoncen werde ich in 
dem Artikel veröffentlichen, als 
Beweis dafür, wie viele Geschäf-
te in vergangenen Zeiten in Bie-
senthal existierten.

G. Poppe
November 2018

Gärtnereien in Biesenthal:
Paul Kuhn, Schulstraße 10 – später 
Gärtnerei Falkenberg
Ww. Kuhn, Breite Straße 18
Karl Kloß, August-Bebel-Straße 13
Walter Kloß, Friedhofsweg 3
Johannes Grebe, Bahnhofstraße – 
jetzt Blütenzauber
Adolf Linke, Bahnhofstraße 126
Karl Steinfeldt, Siedlung
H. Lorberg, Baumschule Lobetal

Fleischereien in Biesenthal
in den 30er Jahren:
Schleuer, Breite Straße 4 – später 
Heinz Lau
Bendig, Breite Straße 13 – später 
Plichta
Rücker (Fritz), Berliner Straße 8 – 
später (HO) Paul Rücker 
Pfuhl, August-Bebel-Straße 25 – 
später Jakubowski
Hartmann, Bahnhofstraße – später 
HO Fleischerei
Fröhlich, Lanker Straße – später HO 
Fleischverkauf

H E I M A T
GESCHICHTE

Handwerker, 
Gewerbetreibende 
und Ackerbürger 

im Stadtkern 
von Biesenthal

Ich freue mich über Ihr Inter-
esse an meinen Berichten und 
hoffe, dass wieder Interes-
santes aus der Biesenthaler 
Heimatgeschichte für Sie dabei 
war. Wenn Sie meine Begeis-
terung für die Geschichte 
unserer Stadt Biesenthal teilen 
und unseren Verein unterstüt-
zen möchten, freuen wir uns 
über interessierte Mitglieder 
und eine Nachricht von Ihnen. 
Informationen zu unserem 
Verein finden Sie im Internet 
auf der Seite: www.heimatver-
ein-biesenthal.de
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Novembergedanken 
100. Jahrestag des Endes des I. Weltkrieges
Die „dunkle“ Jahreszeit hat ih-
ren Einzug gehalten. Das bunt 
gefärbte Laub fällt von den Bäu-
men und schafft einen wunder-
baren bunten Raschelteppich. In 
diesem Jahr kann man gar nicht 
glauben, dass es schon Novem-
ber ist. Die Temperaturen ent-
sprechen mehr einem Frühling 
oder Frühsommer, obwohl es ja 
jahreszeitlich gesehen schon 
Herbst ist. Und dieser zeigt sich 
dieses Jahr von seiner goldigs-
ten Seite. Trotzdem denke ich, 
dass er uns noch Regen und 
Stürme bescheren wird, da bin 
ich ziemlich sicher. Wenn man 
in den alten Kirchenbüchern 
blättert, gab es schon immer ex-
treme Wetterperioden, nur das 
diese nicht so lange anhielten.
Der Monat November ist ein 
Monat mit vielen Gedenktagen. 
Er beginnt mit Allerheiligen und 
Allerseelen gleich am Monats-
anfang. Am 9. November wird 
an die damals sogenannte „Kris-
tallnacht“ im Jahre 1938 erin-
nert, als antijüdischer Mob jüdi-
sche Geschäfte und 
Einrichtungen zerstörte und 
plünderte und auch vor Mord 
und Totschlag nicht zurück-
schreckte. Die Bilder von den 
zerstörten Geschäften in der jet-
zigen Friedrich-Ebert-Straße in 
Eberswalde und der brennen-
den Synagoge in der Stadt sind 
ein beredtes Zeugnis dafür. 
Gleichzeitig wird auch an die-
sem Tag dem Mauerfall im Jahre 

1989 gedacht. Das Symbol der 
deutschen Teilung war dank der 
friedlichen Revolution in der 
DDR wieder offen und man fei-
erte dies damals in Ost und West 
sehr ausgiebig.
Weitere Gedenktage sind der 
Volkstrauertag und der Toten-
sonntag der evangelischen 
Christen im Monat. Ausgehend 
vom Volkstrauertag, wo den To-
ten der Kriege gedacht wird, 
möchte ich noch auf einen sehr 
wichtigen Tag im November in 
diesem Jahr hinweisen. Am 11. 
November 1918 endete der bis 
dahin schlimmste Krieg in der 
jüngeren Geschichte der 
Menschheit, der 1. Weltkrieg. 
Dieser Krieg forderte Millionen 
Opfer und der 100. Jahrestag ist 
es wert, auch diesen wichtigen 
Tag in der Geschichte zu erwäh-
nen. Überall in den kriegführen-
den Ländern gab es Gefallene 

und Vermiss-
te und er for-
derte auch da-
mals unter den 
Tramper Einwoh-
nern seinen Tribut, 
dieser Krieg. An dem Tramper 
Kriegerdenkmal kann man die 
zahlreichen Gefallenen und Ver-
missten erfahren. Der Tod hielt 
damals in den meisten Familien 
von Trampe Einzug, er hatte ja 
europaweit reiche Ernte.
Dieses heute noch so genannte 
„Kriegerdenkmal“ hat viele poli-
tische Wirren und Umstürze 
überstanden und ist so ein wür-
diges Denkmal unserer Ge-
schichte. Mit dem Zusammen-
bruch des deutschen 
Kaiserreiches brach auch für die 
meisten Deutschen eine Welt 
zusammen. Hatte man vorher 
an eine festgefügte Ordnung ge-
glaubt, so war nun diese Ord-

nung dahin. Deutschland gehör-
te zu den „Verlierern“ und von 
den sogenannten Siegermäch-
ten wurde entsprechend verfah-
ren. Ich erinnere dabei an den 
Versailler Vertrag mit seinen 
Festlegungen wie Einrichtung 
von Besatzungszonen (Ruhrge-
biet), Gebietsabtretungen an 
Nachbarstaaten, der Verlust der 

deutschen Kolonien, Repa-
rationszahlungen usw. 

Sicher war Deutsch-
land nicht schuld-
los an diesem 
Krieg, aber aus 
heutiger histori-
scher Sicht hatte 

dieser Krieg viele 
Väter.

Leiden in diesem 
schrecklichen Krieg musste 

immer nur der „kleine Mann“, 
egal in welchem Land Europas. 
Die „kleinen Leute“ hatten die 
Hauptlasten zu tragen. Und 
wenn der Krieg auch offiziell 
vorbei war, so folgte ihm noch 
eine lange Zeit des Hungers und 
der Not. In Zeitzeugenberichten 
kann man über diese „Hunger-
winter“ oder „Kohlrübenwinter“ 
nachlesen. Unsere kleinen Dör-
fer blieben auch nicht verschont 
und deshalb ist es menschlich 
den Opfern des Krieges 1914 – 
18 in diesem Monat November 
in besonderer Weise zu geden-
ken. 

Heinz Wieloch, November 2018

TRAMPER
GESCHICHTEN

Geschichten aus 
Vergangenheit 
und Gegenwart 

gesammelt von 
Heinz Wieloch

Redaktionelle Berichtigung  
Ausgabe 9/2018 vom 25.09.2018
Die Bilderunterschriften in dem Artikel „Geschehnisse und Ereignis-
se vergangener Epochen in Biesenthal“ wurden redaktionell verse-
hentlich vertauscht. Nachfolgend die Berichtigung:

Diese Aufnahme stammt aus dem 
Jahre 1919, rechts außen Apo-
theker Roufs, links daneben seine 
Gattin Cornelia mit den beiden 
Kindern Gertrud und Hermann

Haus zur „Flora“, Grünstraße 1
eine Aufnahme aus dem Jahr 1904 
– eine schöne Parkanlage,
welche bis zur Breiten Straße an-
grenzte, gehörte zu diesem Haus
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 Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Regionalleitstelle Nordost (speziell für die Bürger aus Melchow):
 03334/30480 und 03334/19222
Dienstbereitschaft für Hausbesuche: 
MO, DI, DO  19:00 – 07:00 Uhr 
MI, FR  13:00 – 07:00 Uhr 
SA/SO  07:00 – 07:00 Uhr 
Zentrale Rufnummer  03337/116117 – von dort erfolgt die Weiterlei-
tung an den diensthabenden Arzt.
Praxis Dr. Warmuth  03337/3078
Praxis Dipl. med. A. Pagel  03337/3063
Praxis Naber  03337/3179

 Notdienstbereitschaft der Apotheken in Biesenthal
Sonntag, 02.12. bis Montag, 03.12.2018  Barnimapotheke
Sonntag, 09.12. bis Montag, 10.12.2018  Stadtapotheke
Samstag, 15.12. bis Sonntag, 16.12.2018  Barnimapotheke
Samstag, 22.12. bis Sonntag, 23.12.2018  Stadtapotheke

Freitag, 28.12. bis Samstag, 29.12.2018  Barnimapotheke
wochentags: 18:00 – 08:00 Uhr 
samstags, 12:00 Uhr, bis sonntags 08:00 Uhr
sonntags, 08:00 Uhr, bis montags 08:00 Uhr
Barnimapotheke:  03337/40500 | Stadtapotheke:  03337/2054
Weitere Notdienstbereitschaft in unserer Umgebung finden Sie unter: 
http://www.aponet.de/service/notdienstapotheke-finden.html

 Tierärzte im Amtsbereich (keine Bereitschaftszeiten)
Tierarztpraxis Biesenthal, Bahnhofstraße 5, 16359 Biesenthal: 
Dr. Sandra Lekschas:  03337/ 377078
Tierarztpraxis Melchow, Schönholzer Str. 32, 16230 Melchow: 
Dr. Andréas Valentin:  03337/3031

 Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst entnehmen Sie bitte den aktuel-
len Bekanntmachungen der Märkischen Oderzeitung.

NOTDIENSTE
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